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Einfihrung

Das Widerrufsrecht im Onlinehandel gibt es in Deutschland erst seit 10 Jahren. Dennoch hat es schon
mehrfach inhaltliche und strukturelle Anderungen erfahren. Handler, die schon seit langerer Zeit im
Geschaft sind, werden sich gut an die zahlreichen Abmahnwellen, Diskussionen und
Gesetzesanderungen erinnern. AuBerdem dirfte jedem Handler die umfangreiche Uberarbeitung vom
Juni 2010 noch gut in Erinnerung sein. Damals wurde unter anderem eine langjéhrige Forderung der
Wirtschaft erfullt und die Musterbelehrungen erhielten den Rang eines formellen Gesetzes.

Knapp ein Jahr spater kam es nun erneut zu einer ebenso umfangreichen Anderung. Die
Musterbelehrungen wurden neu formuliert. Hintergrund ist ein EuGH-Urteil vom 3. September 2009,
mit dem die deutschen Wertersatzvorschriften fir teilweise europarechtswidrig eingestuft wurden.
Zum 04.08.2011 trat nun das Gesetz zur Anpassung der Vorschriften Gber den Wertersatz bei

Widerruf von Fernabsatzvertrégen und tber verbundene Vertrage in Kraft.

Zwar werden die anzuwendenden Vorschriften im BGB (neuer § 312e und § 357 Abs. 3 BGB) dem
EuGH-Urteil angepasst. Hierbei handelt es sich um eine sprachliche Anpassung unter Verwendung
der Formulierungen des EuGH, entgegen vieler Meldungen wird aber der Anspruch auf Wertersatz
wegen einer Verschlechterung durch einen Umgang Uber die Prifung hinaus nicht eingeschrankt,
sondern nur anders formuliert. Schon bislang hat die Rechtsprechung diesen Wertersatzanspruch
sehr restriktiv gehandhabt, wie z.B. der BGH im sog. Wasserbett-Urteil, das auch nach der neuen

Rechtslage nicht anders ausgefallen wére.

In dem neuen Gesetz ist eine Ubergangsvorschrift von drei Monaten vorgesehen. In Artikel 229
EGBGB heil3t es, dass die gesetzliche Privilegierung fiir einen Zeitraum von drei Monaten, also bis
zum 04.11.2011 gilt, wenn die ,alten" Muster, welche seit 11. Juni 2010 gelten, verwendet werden.
Das bedeutet, dass Shopbetreiber fir die Verwendung dieser Muster fur diesen Zeitraum von drei
Monaten nicht abgemahnt werden kénnen. Es ist aber dennoch zu empfehlen, den eigenen Shop
alsbald zu Uberarbeiten und die notwendigen Anderungen vorzunehmen. Wer weiterhin das "alte"
Muster nutzt, hat z.B. keinen Anspruch auf Nutzungswertersatz gemall 8 312e BGB. Denn
Voraussetzung fur diesen Wertersatzanspruch ist, dass der Verbraucher Uber diese Rechtsfolge

informiert wird, was aber bei Nutzung der alten Belehrung nicht geschieht.

Ihr Trusted Shops Team

Viele Urteile finden Sie auch nach Themen strukturiert und durchsuchbar in unserem Blog unter
www.shopbetreiber-blog.de.

Trusted Shops Mitglieder finden tUber 60 Muster auf dem neuesten Stand und weitere Informationen
im Mitgliederforum unter www.trustedshops.de
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Das neue Widerrufsrecht im Online-Handel 2011

1. Hinweis auf das Widerrufsrecht

Der Verbraucher muss auch weiterhin auf das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufs- oder
Ruckgaberechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausiibung, insbesondere Namen und
Anschrift desjenigen, gegeniber dem der Widerruf zu erklaren ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs
oder der Rlckgabe, einschlieBlich Informationen ber den Betrag, den der Verbraucher im Fall des
Widerrufs oder der Riickgabe gemal § 357 Abs. 1 des Burgerlichen Gesetzbuchs fir die erbrachte

Dienstleistung zu zahlen hat, hingewiesen werden.

Im Online-Shop reicht hierfur die Vorabinformation. Au3erdem muss der Verbraucher in Textform tber
sein Widerrufsrecht belehrt werden. Dies kann z.B. in der Bestellbestatigungsmail geschehen. Fir
beide Belehrungen, also vor Vertragsschluss im Shop als auch in Textform, ist die Verwendung der

neuen Musterbelehrung zu empfehlen.

M1 Hinweis auf das Widerrufsrecht

Sie haben ein vierzehntagiges Widerrufsrecht. Hier finden Sie die Einzelheiten zu lhrem

Widerrufsrecht <Link auf Widerrufsbelehrung auf separater Seite, #Anker in AGB bzw. allgemeinen

Informationsseiten >

2. Neue gesetzliche Musterwiderrufsbelehrung

Nachstehend finden Sie die ab 04.08.2011 geltende neue gesetzliche Musterwiderrufsbelehrung aus
Anlage 1 zu Artikel 246 § 2 Abs. 3 Satz 1 EGBGB. Den Originaltext finden Sie im BGBI. | 2011, 1600,

abrufbar unter
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger BGBI&start=//*[@attr_id=%27bgbl111s1
600.pdf%27]

M2 Gesetzliches Muster fur die Widerrufsbelehrung
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht

Sie kdnnen lhre Vertragserklarung innerhalb von [14 Tagen] (1) ohne Angabe von Griinden in
Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) [oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf Giberlassen wird -

auch durch Riicksendung der Sache] (2) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung
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in Textform (3). Zur Wahrung der Widerrufsfrist geniigt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs
[oder der Sache] (2). Der Widerruf ist zu richten an: (4)

Widerrufsfolgen (5)

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zuriickzugewahren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. (6) Konnen Sie uns
die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder
nur in verschlechtertem Zustand zuriickgewahren beziehungsweise herausgeben, missen Sie uns
insoweit Wertersatz leisten. (7) [Fur die Verschlechterung der Sache missen Sie Wertersatz nur
leisten, soweit die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zuriickzufiihren ist, der Giber
die Prifung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. (8) Unter "Priifung der
Eigenschaften und der Funktionsweise" versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen
Ware, wie es etwa im Ladengeschéft moglich und tblich ist. (9) Paketversandfahige Sachen sind auf
unsere [Kosten und] (10) Gefahr zurtickzusenden. Nicht paketversandfahige Sachen werden bei
Ihnen abgeholt.] (2) Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen mussen innerhalb von 30 Tagen
erfullt werden. Die Frist beginnt fur Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklarung [oder der Sache]

(2), fur uns mit deren Empfang.
Besondere Hinweise

(11)

12)

(13)

(Ort), (Datum), (Unterschrift des Verbrauchers) (14)

Gestaltungshinweise

Q) Wird die Belehrung nicht spéatestens bei, sondern erst nach Vertragsschluss mitgeteilt, lautet der Klammerzusatz
.einem Monat“. In diesem Fall ist auch Gestaltungshinweis 9 einschlagig, wenn der dort genannte Hinweis nicht
spatestens bei Vertragsschluss in Textform erfolgt. Bei Fernabsatzvertrdgen steht eine unverziglich nach
Vertragsschluss in Textform mitgeteilte Widerrufsbelehrung einer solchen bei Vertragsschluss gleich, wenn der
Unternehmer den Verbraucher geman Artikel 246 § 1 Absatz 1 Nummer 10 EGBGB unterrichtet hat.

2) Der Klammerzusatz entfallt bei Leistungen, die nicht in der Uberlassung von Sachen bestehen.
3) Liegt einer der nachstehenden Sonderfalle vor, ist Folgendes einzuftigen:
a) bei schriftlich abzuschlieRenden Vertrdgen: , , jedoch nicht, bevor lhnen auch eine Vertragsurkunde, Ihr

schrifticher Antrag oder eine Abschrift der Vertragsurkunde oder des Antrags zur Verfigung gestellt

worden ist";
b) bei Fernabsatzvertragen (8 312b Absatz 1 Satz 1 BGB) tber die
aa) Lieferung von Waren: ,,, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfénger (bei der

wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch
nicht vor Erfilllung unserer Informationspflichten geméaR Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1
und 2 EGBGB*;

Trusted Shops
Neues Widerrufsrecht 2011



TRUSTED SHOPS®

The safe way to web shopping

bb) Erbringung von Dienstleistungen auBer Zahlungsdiensten: ,,, jedoch nicht vor Vertragsschluss und
auch nicht vor Erfullung unserer Informationspflichten gemaf Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1
Absatz 1 und 2 EGBGB;

cc) Erbringung von Zahlungsdiensten:

aaa) bei Zahlungsdiensterahmenvertragen: ,, , jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch
nicht vor Erfullung unserer Informationspflichten gemafR Artikel 246 § 2 in Verbindung mit §
1 Absatz 1 Nummer 8 bis 12 und Absatz 2 Nummer 2, 4 und 8 sowie Artikel 248 § 4 Absatz
1 EGBGB*;

bbb) bei Kleinbetragsinstrumenten im Sinne des § 675i Absatz 1 BGB: ,,, jedoch nicht vor
Vertragsschluss und auch nicht vor Erflillung unserer Informationspflichten gemaf
Artikel 246 § 2 in Verbindung mit Absatz 1 Nummer 8 bis 12 und Absatz 2 Nummer 2, 4 und
8 sowie Artikel 248 § 11 Abs. 1 EGBGB*,

cce) bei Einzelzahlungsvertragen: ,, , jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor
Erfullung unserer Informationspflichten gemaf Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1
Absatz 1 Nummer 8 bis 12 und Absatz 2 Nummer 2, 4 und 8 sowie Artikel 248 § 13
Absatz 1 EGBGB*,

c) bei Vertragen im elektronischen Geschéftsverkehr (8 312g Absatz 1 Satz 1 BGB): , , jedoch nicht vor
Erfullung unserer Pflichten gemaf § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB*,

d) bei einem Kauf auf Probe (§8 454 BGB): , ; jedoch nicht, bevor der Kaufvertrag durch lhre Billigung des

gekauften Gegenstandes fur Sie bindend geworden ist*;

Wird fir einen Vertrag belehrt, der unter mehrere der vorstehenden Sonderfalle fallt (z.B. ein
Fernabsatzvertrag uUber die Lieferung von Waren im elektronischen Geschéftsverkehr), sind die jeweils
zutreffenden Ergadnzungen zu kombinieren (in dem genannten Beispiel wie folgt: , ; jedoch nicht vor Eingang der
Ware beim Empfanger [bei wiederkehrenden Lieferungen gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten
Teillieferung] und auch nicht vor Erflllung unserer Informationspflichten gemaf Artikel 246 § 2 in Verbindung mit
§ 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten geméaR § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel
246 § 3 EGBGB"). Soweit zu kombinierende Erganzungen sprachlich identisch sind, sind Wiederholungen des

Wortlautes nicht erforderlich.
4) Einsetzen: Namen/Firma und ladungsféhige Anschrift des Widerrufsadressaten.

Zusétzlich kénnen angegeben werden: Telefaxnummer, E-Mail-Adresse und/oder, wenn der Verbraucher eine

Bestéatigung seiner Widerrufserklarung an den Unternehmer erhélt, auch eine Internetadresse.

(5) Dieser Absatz kann entfallen, wenn die beiderseitigen Leistungen erst nach Ablauf der Widerrufsfrist
erbracht wurden. Dasselbe gilt, wenn eine Rickabwicklung nicht in Betracht kommt (z.B. Hereinnahme einer
Birgschaft).

(6) Bei der Vereinbarung eines Entgelts fiir die Duldung einer Uberziehung im Sinne des § 505 BGB ist hier

Folgendes einzufligen:

.Uberzienen Sie Ihr Konto ohne eingerdumte Uberziehungsmoglichkeit oder (iberschreiten Sie die lhnen
eingeraumte Uberziehungsméglichkeit, kénnen wir von lhnen (ber die Riickzahlung des Betrags der
Uberziehung oder Uberschreitung hinaus weder Kosten noch Zinsen verlangen, wenn wir Sie nicht
ordnungsgemaR (ber die Bedingungen und Folgen der Uberziehung oder Uberschreitung (z.B. anwendbarer

Sollzinssatz, Kosten) informiert haben.”

(@) Bei Fernabsatzvertragen liber Dienstleistungen ist folgender Satz einzufugen:

Trusted Shops
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,Dies kann dazu fihren, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen fir den Zeitraum bis zum

Widerruf gleichwohl erfullen missen.”

(8) Bei Fernabsatzvertragen Uber die Lieferung von Waren ist anstelle des vorhergehenden Satzes folgender Satz
einzufugen: ,Fur die Verschlechterung der Sache und fur gezogene Nutzungen missen Sie Wertersatz nur leisten,
soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurtickzufihren ist, der Uber die

Prifung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht.”

9) Wenn ein Hinweis auf die Wertersatzpflicht gemaR § 357 Abs. 3 Satz 1 BGB nicht spatestens bei Vertragsschluss in
Textform erfolgt, ist anstelle der beiden vorhergehenden Séatze einzufigen: ,Fur eine durch die
bestimmungsgemale Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung miissen sie keinen Wertersatz
leisten.” Bei Fernabsatzvertragen steht ein unverzuglich nach Vertragsschluss in Textform mitgeteilter Hinweis
einem solchen bei Vertragsschluss gleich, wenn der Unternehmer den Verbraucher rechtzeitig vor Abgabe von
dessen Vertragserklarung in einer dem eingesetzten Fernkommunikationsmittel entsprechenden Weise uber die

Wertersatzpflicht unterrichtet hat.
Handelt es sich um einen Fernabsatzvertrag Uber die Lieferung von Waren, ist anzufliigen:

+Wertersatz fur gezogene Nutzungen mussen Sie nur leisten, soweit Sie die Ware in einer Art und Weise
genutzt haben, die Uber die Prufung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter ,Prufung der
Eigenschaften und der Funktionsweise versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es

etwa im Ladengeschéaft moglich und ublich ist.”

(20) Ist entsprechend § 357 Absatz 2 Satz 3 BGB eine Ubernahme der Versandkosten durch den Verbraucher
vereinbart worden, kann der Klammerzusatz weggelassen werden. Stattdessen ist hinter “"zurtickzusenden.”

Folgendes einzuflgen:

.Sie haben die regelmafRigen Kosten der Ricksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten
entspricht und wenn der Preis der zuriickzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht tbersteigt oder wenn
Sie bei einem hoheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine

vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Andernfalls ist die Riicksendung fir Sie kostenfrei.”

(11) Bei einem Widerrufsrecht gemafl? 8 312d Absatz 1 BGB, das fur einen Fernabsatzvertrag zur Erbringung einer

Dienstleistung gilt, ist hier folgender Hinweis aufzunehmen:

.Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf lhren ausdricklichen Wunsch

vollstandig erfillt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeubt haben."
(12) Der nachfolgende Hinweis fir finanzierte Geschéfte kann entfallen, wenn kein verbundenes Geschéft vorliegt:

.Wenn Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanzieren und ihn spater widerrufen, sind Sie auch an den
Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, sofern beide Vertrdge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist
insbesondere dann anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr Darlehensgeber sind oder wenn sich Ihr Darlehensgeber
im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mitwirkung bedient. Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden des
Widerrufs oder bei der Riickgabe der Ware bereits zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im Verhaltnis zu Ihnen
hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Riickgabe in unsere Rechte und Pflichten aus dem finanzierten
Vertrag ein. Letzteres gilt nicht, wenn der vorliegende Vertrag dem Erwerb von Finanzinstrumenten (z.B. von

Wertpapieren, Devisen oder Derivaten) zum Gegenstand hat.

Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend wie mdglich vermeiden, machen Sie von Ihrem
Widerrufsrecht Gebrauch und widerrufen Sie zudem den Darlehensvertrag, wenn lhnen auch dafir ein

Widerrufsrecht zusteht."

Bei einem finanzierten Erwerb eines Grundstiicks oder eines grundstiicksgleichen Rechts ist Satz 2 des

vorstehenden Hinweises wie folgt zu andern:

Trusted Shops
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,Dies ist nur anzunehmen, wenn die Vertragspartner in beiden Vertrdgen identisch sind oder wenn der
Darlehensgeber Uber die Zurverfugungstellung von Darlehen hinaus Ihr Grundstiicksgeschaft durch
Zusammenwirken mit dem VerauRerer fordert, indem er sich dessen VerduRerungsinteressen ganz oder
teilweise zu eigen macht, bei der Planung, Werbung oder Durchfihrung des Projekts Funktionen des

Verauferers Gbernimmt oder den VeraulRerer einseitig begunstigt."

(13) Der nachfolgende Hinweis fir Fernabsatzvertrdge Uber Finanzdienstleistungen kann entfallen, wenn kein

hinzugefiigter Fernabsatzvertrag Giber eine Dienstleistung vorliegt:

.Bei Widerruf dieses Fernabsatzvertrages Uber eine Finanzdienstleistung sind Sie auch an einen hinzugefugten
Fernabsatzvertrag nicht mehr gebunden, wenn dieser Vertrag eine weitere Dienstleistung von uns oder eines

Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten zum Gegenstand hat."

(14) Ort, Datum und Unterschriftsleiste konnen entfallen. In diesem Fall sind diese Angaben entweder durch die Worter

.Ende der Widerrufsbelehrung" oder durch die Worter ,lIhr(e) (einsetzen: Firma des Unternehmers)" zu ersetzen.

3.  Widerrufsbelehrung fir Warenlieferungen

Die vorstehende neue Musterbelehrung muss fir Online-Shops noch angepasst werden, wofir die
Gestaltungshinweise ~ umgesetzt  werden massen. Nachfolgend  steht lhnen  eine
Musterwiderrufsbelehrung fir den Verkauf von Waren im elektronischen Geschéftsverkehr zur

Verfligung, welche noch um die Riicksendeadresse erganzt werden muss.

Wichtiger Hinweis: Voraussetzungen fir die Verwendung des Musters 3: Fernabsatzvertrag im elektronischen
Geschéftsverkehr tiber Warenlieferungen, keine Erbringung von Dienstleistungen, Widerrufsbelehrung und Hinweis auf die
Wertersatzpflicht gemafl § 312e Abs. 1 Satz 1 Nummer 2 BGB, 8§ 357 Abs. 3 Satz 2 BGB und eine Mdglichkeit zu ihrer
Vermeidung erfolgt spatestens unverziiglich nach Vertragsschluss in Textform und zusatzlich zuvor im Onlineshop oder auf
der eBay-Artikelseite ,klar und verstandlich®, kein Kauf auf Probe, Vereinbarung der Ubernahme der Riicksendekosten durch

den Verbraucher im Rahmen des gesetzlich Mdglichen (,40-EUR-Klausel”) separat in den AGB, kein finanziertes Geschaft.

M3  Angepasste Muster-Widerrufsbelehrung

fur die Lieferung von Waren

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht

Sie kdnnen lhre Vertragserklarung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Griinden in Textform
(z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn lhnen die Sache vor Fristablauf tiberlassen wird - auch durch
Ricksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform,
jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfanger (bei der wiederkehrenden Lieferung
gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfullung unserer
Informationspflichten gemaf Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie
unserer Pflichten gemal § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB.

Trusted Shops
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Zur Wahrung der Widerrufsfrist gentigt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.
Der Widerruf ist zu richten an:
[Einsetzen: Namen/Firma und ladungsfahige Anschrift des Widerrufsadressaten. (Zusatzlich

kénnen angegeben werden Telefaxnummer, E-Mail-Adresse und/oder, wenn der Verbraucher eine
Bestatigung seiner Widerrufserklarung an den Unternehmer erhalt, auch eine Internetadresse.)]

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zuriickzugewéhren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Kénnen Sie uns
die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder
nur in verschlechtertem Zustand zurtickgewahren beziehungsweise herausgeben, miissen Sie uns
insoweit Wertersatz leisten. Fir die Verschlechterung der Sache und fiir gezogene Nutzungen
missen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen
Umgang mit der Sache zurtickzufiihren ist, der Uber die Prifung der Eigenschaften und der
Funktionsweise hinausgeht. Unter "Priifung der Eigenschaften und der Funktionsweise" versteht
man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschaft moglich und
ublich ist. Paketversandfahige Sachen sind auf unsere Gefahr zuriickzusenden. Sie haben die
regelméaRigen Kosten der Ricksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten
entspricht und wenn der Preis der zuriickzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht
Ubersteigt oder wenn Sie bei einem héheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch
nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Andernfalls
ist die Rucksendung fiir Sie kostenfrei. Nicht paketversandféhige Sachen werden bei Ilhnen
abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen missen innerhalb von 30 Tagen erflillt
werden. Die Frist beginnt fir Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklarung oder der Sache, fir

uns mit deren Empfang.

Ende der Widerrufsbelehrung

4.  Widerrufsbelehrung far Dienstleistungen

Bieten Sie in lhrem Shop Dienstleistungen an, ist hierfiir eine spezielle Belehrung erforderlich. Wenn
Sie Waren und Dienstleistungen anbieten, ist es erforderlich, sowohl eine Waren- als auch eine
Dienstleistungswiderrufsbelehrung bereitzuhalten. Einen Sonderfall stellen sog. gekoppelte Vertrage
dar, die von den Mustern nicht abgedeckt werden. Im Nachfolgenden erhalten Sie eine auf die

Erbringung von Dienstleistungen angepasste Widerrufsbelehrung.

Wichtiger Hinweis: Voraussetzungen fir die Verwendung des Muster 4: Fernabsatzvertrag im elektronischen

Geschéftsverkehr tber die Erbringung von Dienstleistungen, kein Verkauf von Waren, Widerrufsbelehrung erfolgt spatestens

unverzuglich nach Vertragsschluss in Textform, kein finanziertes Geschaft.
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M4  Angepasste Muster-Widerrufsbelehrung

fur die Erbringung von Dienstleistungen

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht

Sie kdnnen lhre Vertragserklarung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Griinden in Textform
(z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform,
jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfiillung unserer Informationspflichten gemaf
Artikel 246 § 2 in Verbindung mit 8 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemal §
312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist genigt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:
[Einsetzen: Namen/Firma und ladungsfahige Anschrift des Widerrufsadressaten. (Zusatzlich

kénnen angegeben werden Telefaxnummer, E-Mail-Adresse und/oder, wenn der Verbraucher eine
Bestatigung seiner Widerrufserklarung an den Unternehmer erhalt, auch eine Internetadresse.)]

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zuriickzugewéhren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Kénnen Sie uns
die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder
nur in verschlechtertem Zustand zurtickgewahren beziehungsweise herausgeben, miissen Sie uns
insoweit Wertersatz leisten. Dies kann dazu flihren, dass Sie die vertraglichen
Zahlungsverpflichtungen fir den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfiillen missen.
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen missen innerhalb von 30 Tagen erflllt werden. Die

Frist beginnt fur Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklarung, fur uns mit deren Empfang.
Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdriicklichen

Wunsch vollstandig erfllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgetibt haben.

Ende der Widerrufsbelehrung

5. Hinweis auf das Ruckgaberecht

Alternativ zum Widerrufsrecht kann dem Verbraucher auch ein uneingeschranktes Riickgaberecht
eingeraumt werden. Durch die Anderungen der Vorschriften zum Wertersatz erfuhr auch die
Musterriickgabebelehrung im Anhang 2 zum EGBGB Anderungen. Auf das Riickgaberecht muss der

Handler bereits im Online-Shop hinweisen.
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M5  Hinweis auf das Riuckgaberecht

Sie haben ein vierzehntagiges Riickgaberecht. Hier finden Sie die Einzelheiten zu lhrem

Ruckgaberecht <Link auf Ruckgaberecht auf separater Seite, #Anker in AGB>

6. Neue gesetzliche Rickgabebelehrung

Neben der Muster-Widerrufsbelehrung wurde auch die Muster-Riickgabebelehrung aus dem Anhang
2 zu Artikel 246 8 2 Abs. 3 Satz 1 EGBGB angepasst. Den Originaltext finden Sie im BGBI. | 2011,
1600, abrufbar unter

http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger BGBI&start=//*[@attr_id=%27bgbl111s1
600.pdf%27]

M6  Gesetzliches Muster fur die Rickgabebelehrung

Ruckgabebelehrung
Rickgaberecht

Sie kdnnen die erhaltene Ware ohne Angabe von Griinden innerhalb von [14 Tagen] (1) durch
Rucksendung der Ware zuriickgeben. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform (z.
B. als Brief, Fax, E-Malil), jedoch nicht vor Eingang der Ware (2). Nur bei nicht paketversandfahiger
Ware (z. B. bei sperrigen Gutern) kénnen Sie die Riickgabe auch durch Riicknahmeverlangen in
Textform erklaren. Zur Wahrung der Frist gentigt die rechtzeitige Absendung der Ware oder des
Rucknahmeverlangens. In jedem Fall erfolgt die Riicksendung auf unsere Kosten und Gefahr. Die

Rucksendung oder das Ricknahmeverlangen hat zu erfolgen an: (3)
4)

()

Ruckgabefolgen

Im Falle einer wirksamen Riickgabe sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurlickzugewahren und ggf. gezogene Nutzungen herauszugeben. Bei einer Verschlechterung der
Sache und fiir Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile), die nicht oder teilweise nicht oder nur in
verschlechtertem Zustand herausgegeben werden kdnnen, mussen Sie uns insoweit Wertersatz
leisten. Fir die Verschlechterung der Sache missen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die
Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurtickzufuhren ist, der Uber die Prifung der
Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. (6) Unter ,Priifung der Eigenschaften und der
Funktionsweise" versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im

Ladengeschaft méglich und tblich ist. (7) Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen miissen
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innerhalb von 30 Tagen erflllt werden. Die Frist beginnt fiir Sie mit der Absendung der Ware oder

des Riicknahmeverlangens, fiir uns mit dem Empfang.
Finanzierte Geschéfte (8)

(Ort), (Datum), (Unterschrift des Verbrauchers) (9)

Gestaltungshinweise:

(1) Wird die Belehrung nicht spéatestens bei, sondern erst nach Vertragsschluss mitgeteilt, lautet der Klammerzusatz
,einem Monat"“. In diesem Fall ist auch Gestaltungshinweis 7 einschlagig, wenn der dort genannte Hinweis nicht
spatestens bei Vertragsschluss in Textform erfolgt. Bei Fernabsatzvertrdgen steht eine unverzuglich nach
Vertragsschluss in Textform mitgeteilte Rickgabebelehrung einer solchen bei Vertragsschluss gleich, wenn der
Unternehmer den Verbraucher geman Artikel 246 § 1 Absatz 1 Nummer 10 EGBGB unterrichtet hat.

) Liegt einer der nachstehenden Sonderfalle vor, ist Folgendes einzufligen:
a) bei schriftlich abzuschlieRenden Vertrégen:

Lund auch nicht, bevor lhnen auch eine Vertragsurkunde, lhr schriftlicher Antrag oder eine Abschrift der

Vertragsurkunde oder des Antrags zur Verfiigung gestellt worden ist*;
b) bei Fernabsatzvertragen (8 312b Absatz 1 Satz 1 BGB):

Lbeim Empfanger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten
Teillieferung) und auch nicht vor Erfillung unserer Informationspflichten geméan Artikel 246 § 2 in
Verbindung mit 8 1 Absatz 1 und 2 EGBGB*;

C) bei Vertragen im elektronischen Geschaftsverkehr (8§ 312g Absatz 1 Satz 1 BGB):

»und auch nicht vor Erfullung unserer Pflichten geméR § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit
Artikel 246 § 3 EGBGB*;

d) bei einem Kauf auf Probe (§ 454 BGB):

Lund auch nicht, bevor der Kaufvertrag durch Ihre Billigung des gekauften Gegenstandes fiir Sie

bindend geworden ist".

Wird fur einen Vertrag belehrt, der unter mehrere der vorstehenden Sonderfalle fallt (z. B. ein
Fernabsatzvertrag im elektronischen Geschéftsverkehr), sind die jeweils zutreffenden Ergéanzungen zu
kombinieren (in dem genannten Beispiel wie folgt: ,beim Empfénger [bei der wiederkehrenden Lieferung
gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung] und auch nicht vor Erfullung unserer
Informationspflichten gemaf Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie unserer
Pflichten gemaf § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB").

3) Einsetzen: Namen/Firma und ladungsfahige Anschrift des Riickgabeadressaten. Zusatzlich kbnnen angegeben
werden: Telefaxnummer, E-Mail-Adresse und/oder, wenn der Verbraucher eine Bestatigung seines

Riicknahmeverlangens an den Unternehmer erhélt, auch eine Internetadresse.

(4) Hier kann der Hinweis hinzugefugt werden: ,Die Rickgabe paketfahiger Ware kann auch an das Unternehmen

(einsetzen: Namen/Firma und Telefonnummer einer Versandstelle) erfolgen, das die Ware bei Ihnen abholt.”
(5) Hier kann der Hinweis hinzugefiigt werden: ,Bei Riicknahmeverlangen wird die Ware bei Ihnen abgeholt.”

(6) Bei Fernabsatzvertragen tUber Waren ist anstelle des vorgehenden Satzes folgender Satz einzuftigen: ,Fir die
Verschlechterung der Sache und fir gezogene Nutzungen mussen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen
oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zuriickzufihren ist, der Uber die Prifung der

Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht.”
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(@) Wenn ein Hinweis auf die Wertersatzpflicht geméaR § 357 Absatz 3 Satz 1 BGB nicht spatestens bei Vertragsschluss

in Textform erfolgt, ist anstelle der beiden vorhergehenden Sétze folgender Satz einzufiigen:

.FUr eine durch die bestimmungsgeméaRe Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung
mussen Sie keinen Wertersatz leisten.”

Bei Fernabsatzvertrdgen steht ein unverziiglich nach Vertragsschluss in Textform mitgeteilter Hinweis einem
solchen bei Vertragsschluss gleich, wenn der Unternehmer den Verbraucher rechtzeitig vor Abgabe von
dessen Vertragserklarung in einer dem eingesetzten Fernkommunikationsmittel entsprechenden Weise uber die
Wertersatzpflicht unterrichtet hat. Handelt es sich um einen Fernabsatzvertrag Uber die Lieferung von Waren, ist

dem vorstehenden Hinweis anzufligen:

+Wertersatz fir gezogene Nutzungen missen Sie nur leisten, soweit Sie die Ware in einer Art und Weise
genutzt haben, die Uber die Prufung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter ,Prufung der
Eigenschaften und der Funktionsweise versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es

etwa im Ladengeschéft moglich und blich ist.

(8) Der nachfolgende Hinweis fur finanzierte Geschéafte kann entfallen, wenn kein verbundenes Geschéft

vorliegt:

~Wenn Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanzieren und spéater von lhrem Rickgaberecht Gebrauch
machen, sind Sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, sofern beide Vertrage eine wirtschaftliche
Einheit bilden. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr Darlehensgeber sind oder wenn
sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mitwirkung bedient. Wenn uns das Darlehen bei
Wirksamwerden des Widerrufs oder bei der Ruckgabe der Ware bereits zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im
Verhéltnis zu lhnen hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Riickgabe in unsere Rechte und Pflichten
aus dem finanzierten Vertrag ein. Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend wie mdglich vermeiden,
machen Sie von lhrem Rickgaberecht Gebrauch und widerrufen Sie den Darlehensvertrag, wenn Ihnen auch dafiir

ein Widerrufsrecht zusteht.”

9) Ort, Datum und Unterschriftsleiste kdnnen entfallen. In diesem Fall sind diese Angaben entweder durch die Worter

.Ende der Ruckgabebelehrung” oder durch die Worter ,lIhr(e) (einsetzen: Firma des Unternehmers)“ zu ersetzen.”

7. Angepasste Ruckgabebelehrung

Wichtiger Hinweis: Voraussetzungen fiir die Verwendung des Muster 7: Fernabsatzvertrag Uber Warenlieferung im
elektronischen Geschéftsverkehr, Rickgabebelehrung und Hinweis auf die Wertersatzpflicht geméaR § 312e Abs. 1 Satz 1
Nummer 2, 8§ 357 Abs. 3 Satz 2 BGB und eine Mdglichkeit zur ihrer Vermeidung erfolgt spatestens unverziiglich nach
Vertragsschluss in Textform und zuvor zusétzlich im Online-Shop oder auf der eBay-Artikelseite "klar und versténdlich", kein

Kauf auf Probe, kein finanziertes Geschaft.

M7  Angepasste Ruckgabebelehrung

Ruckgabebelehrung
Rickgaberecht

Sie kdnnen die erhaltene Ware ohne Angabe von Grinden innerhalb von 14 Tagen durch

Rucksendung der Ware zurtickgeben. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform (z.
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B. als Brief, Fax, E-Mail), jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empféanger (bei der
wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und
auch nicht vor Erfillung unserer Informationspflichten gemaf Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1
Absatz 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemaR 8 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung
mit Artikel 246 8 3 EGBGB. Nur bei nicht paketversandfahiger Ware (z. B. bei sperrigen Gutern)
kénnen Sie die Riickgabe auch durch Riicknahmeverlangen in Textform erklaren. Zur Wahrung der
Frist gentigt die rechtzeitige Absendung der Ware oder des Riicknahmeverlangens. In jedem Fall
erfolgt die Rucksendung auf unsere Kosten und Gefahr. Die Riicksendung oder das
Ricknahmeverlangen hat zu erfolgen an:

[Einsetzen: Namen/Firma und ladungsfahige Anschrift des Riickgabeadressaten. Zuséatzlich kbnnen

angegeben werden: Telefaxnummer, E-Mail-Adresse und/oder, wenn der Verbraucher eine
Bestatigung seines Riicknahmeverlangens an den Unternehmer erhalt, auch eine Internetadresse.]

Bei Riicknahmeverlangen wird die Ware bei Ihnen abgeholt.
Rickgabefolgen

Im Falle einer wirksamen Ruckgabe sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zuriickzugewéhren und ggf. gezogene Nutzungen herauszugeben. Bei einer Verschlechterung der
Sache und fur Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile), die nicht oder teilweise nicht oder nur in
verschlechtertem Zustand herausgegeben werden kénnen, missen Sie uns insoweit Wertersatz
leisten. Fir die Verschlechterung der Sache und fiir gezogene Nutzungen miissen Sie Wertersatz
nur leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache
zurlickzufiihren ist, der Uber die Prifung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht.
Unter ,Prifung der Eigenschaften und der Funktionsweise* versteht man das Testen und
Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschaft méglich und tblich ist.
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen muissen innerhalb von 30 Tagen erfllt werden. Die
Frist beginnt fur Sie mit der Absendung der Ware oder des Riicknahmeverlangens, fir uns mit dem

Empfang.

Ende der Riickgabebelehrung
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Relevante Vorschriften

Burgerliches Gesetzbuch (BGB) - Auszug

§ 13 Verbraucher

Verbraucher ist jede naturliche Person, die ein Rechtsgeschéaft zu einem
Zwecke abschlie3t, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstandigen
beruflichen Tatigkeit zugerechnet werden kann.

§ 14 Unternehmer

(1) Unternehmer ist eine natlrliche oder juristische Person oder eine
rechtsfahige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschéfts
in Ausutbung ihrer gewerblichen oder selbstandigen beruflichen Tatigkeit
handelt.

(2) Eine rechtsféhige Personengesellschaft ist eine Personengesellschaft, die
mit der Fahigkeit ausgestattet ist, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten
einzugehen.

§ 126b Textform

Ist durch Gesetz Textform vorgeschrieben, so muss die Erklarung in einer
Urkunde oder auf andere zur dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen
geeignete Weise abgegeben, die Person des Erklarenden genannt und der
Abschluss der Erklarung durch Nachbildung der Namensunterschrift oder
anders erkennbar gemacht werden.

§ 286 Verzug des Schuldners

(1) Leistet der Schuldner auf eine Mahnung des Glaubigers nicht, die nach
dem Eintritt der Falligkeit erfolgt, so kommt er durch die Mahnung in Verzug.
Der Mahnung stehen die Erhebung der Klage auf die Leistung sowie die
Zustellung eines Mahnbescheids im Mahnverfahren gleich.

(2) Der Mahnung bedarf es nicht, wenn

1. fur die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist,

2. der Leistung ein Ereignis vorauszugehen hat und eine angemessene Zeit
fur die Leistung in der Weise bestimmt ist, dass sie sich von dem Ereignis an
nach dem Kalender berechnen lasst,

3. der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgultig verweigert,

4. aus besonderen Griinden unter Abwagung der beiderseitigen Interessen
der sofortige Eintritt des Verzugs gerechtfertigt ist.

(3) Der Schuldner einer Entgeltforderung kommt spéatestens in Verzug, wenn
er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Falligkeit und Zugang einer Rechnung
oder gleichwertigen Zahlungsaufstellung leistet; dies gilt gegentiber einem
Schuldner, der Verbraucher ist, nur, wenn auf diese Folgen in der Rechnung
oder Zahlungsaufstellung besonders hingewiesen worden ist. Wenn der
Zeitpunkt des Zugangs der Rechnung oder Zahlungsaufstellung unsicher ist,
kommt der Schuldner, der nicht Verbraucher ist, spatestens 30 Tage nach
Félligkeit und Empfang der Gegenleistung in Verzug.

(4) Der Schuldner kommt nicht in Verzug, solange die Leistung infolge eines
Umstands unterbleibt, den er nicht zu vertreten hat.

§ 288 Verzugszinsen

(1) Eine Geldschuld ist wahrend des Verzugs zu verzinsen. Der
Verzugszinssatz betragt fiur das Jahr fiinf Prozentpunkte uber dem
Basiszinssatz.

(2) Bei Rechtsgeschaften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist, betragt
der Zinssatz flr Entgeltforderungen acht Prozentpunkte Uber dem
Basiszinssatz.

(3) Der Glaubiger kann aus einem anderen Rechtsgrund hohere Zinsen
verlangen.

(4) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.

§ 312b Fernabsatzvertrage

(1) Fernabsatzvertrage sind Vertrége tiber die Lieferung von Waren oder tiber
die Erbringung von Dienstleistungen, einschlieBlich Finanzdienstleistungen,
die zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher unter
ausschlieBlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln abgeschlossen
werden, es sei denn, dass der Vertragsschluss nicht im Rahmen eines fiir den
Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungssystems erfolgt.
Finanzdienstleistungen im Sinne des Satzes 1 sind Bankdienstleistungen
sowie Dienstleistungen im Zusammenhang mit einer Kreditgewahrung,
Versicherung, Altersversorgung von Einzelpersonen, Geldanlage oder
Zahlung.

(2) Fernkommunikationsmittel sind Kommunikationsmittel, die zur Anbahnung
oder zum Abschluss eines Vertrags zwischen einem Verbraucher und einem
Unternehmer ohne gleichzeitige kdrperliche Anwesenheit der Vertragsparteien
eingesetzt werden konnen, insbesondere Briefe, Kataloge, Telefonanrufe,
Telekopien, E-Mails sowie Rundfunk, Tele- und Mediendienste.

(3) Die Vorschriften Uber Fernabsatzvertrage finden keine Anwendung auf
Vertrage

1. tber Fernunterricht (§ 1 des Fernunterrichtsschutzgesetzes),

2. Uber die Teilzeitnutzung von Wohngebé&uden (§ 481),

3. Uber Versicherungen sowie deren Vermittlung,

4. Uber die VerauRBerung von Grundstiicken und grundstiicksgleichen
Rechten, die Begriindung, VerauBerung und Aufhebung von dinglichen
Rechten an Grundstiicken und grundstiicksgleichen Rechten sowie Uber die
Errichtung von Bauwerken,

5. Uber die Lieferung von Lebensmitteln, Getrdnken oder sonstigen
Haushaltsgegenstanden des taglichen Bedarfs, die am Wohnsitz, am

Aufenthaltsort oder am Arbeitsplatz eines Verbrauchers von Unternehmern im
Rahmen haufiger und regelméafiger Fahrten geliefert werden,

6. Uber die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Unterbringung,
Beforderung, Lieferung von Speisen und Getranken sowie Freizeitgestaltung,
wenn sich der Unternehmer bei Vertragsschluss verpflichtet, die
Dienstleistungen zu einem bestimmten Zeitpunkt oder innerhalb eines genau
angegebenen Zeitraums zu erbringen,

7. die geschlossen werden

a) unter Verwendung von Warenautomaten oder automatisierten
Geschéftsraumen oder

b) mit Betreibern von Telekommunikationsmitteln auf Grund der Benutzung
von offentlichen Fernsprechern, soweit sie deren Benutzung zum Gegenstand
haben.

(4) Bei Vertragsverhaltnissen, die eine erstmalige Vereinbarung mit daran
anschlieBenden aufeinander folgenden Vorgédngen oder eine daran
anschlieBende Reihe getrennter, in einem zeitlichen Zusammenhang
stehender Vorgange der gleichen Art umfassen, finden die Vorschriften tber
Fernabsatzvertrdge nur Anwendung auf die erste Vereinbarung. Wenn
derartige Vorgange ohne eine solche Vereinbarung aufeinander folgen, gelten
die Vorschriften Gber Informationspflichten des Unternehmers nur fiir den
ersten Vorgang. Findet jedoch langer als ein Jahr kein Vorgang der gleichen
Art mehr statt, so gilt der néchste Vorgang als der erste Vorgang einer neuen
Reihe im Sinne von Satz 2.

(5) Weitergehende Vorschriften zum Schutz des Verbrauchers bleiben
unberthrt.

§ 312c Unterrichtung des Verbrauchers bei
Fernabsatzvertragen

(1) Der Unternehmer hat den Verbraucher bei Fernabsatzvertragen nach
MaRgabe des Artikels 246 88 1 und 2 des Einfihrungsgesetzes zum
Burgerlichen Gesetzbuche zu unterrichten.

(2) Der Unternehmer hat bei von ihm veranlassten Telefongesprachen seine
Identitét und den geschaéftlichen Zweck des Kontakts bereits zu Beginn eines
jeden Gespréachs ausdriicklich offenzulegen.

(3) Bei Finanzdienstleistungen kann der Verbraucher wahrend der Laufzeit
des Vertrags jederzeit vom Unternehmer verlangen, dass ihm dieser die
Vertragsbestimmungen einschlie3lich der Aligemeinen Geschéftsbedingungen
in einer Urkunde zur Verfiigung stellt.

(4) Weitergehende Einschrénkungen bei der Verwendung von
Fernkommunikationsmitteln und weitergehende Informationspflichten auf
Grund anderer Vorschriften bleiben unbertihrt.

§ 312d Widerrufs- und Rickgaberecht bei
Fernabsatzvertragen

(1) Dem Verbraucher steht bei einem Fernabsatzvertrag ein Widerrufsrecht
nach § 355 zu. Anstelle des Widerrufsrechts kann dem Verbraucher bei
Vertragen Uber die Lieferung von Waren ein Rickgaberecht nach § 356
eingeraumt werden.

(2) Die Widerrufsfrist beginnt abweichend von § 355 Abs. 3 Satz 1 nicht vor
Erfullung der Informationspflichten geméaR Artikel 246 § 2 in Verbindung mit §
1 Abs. 1 und 2 des Einfiihrungsgesetzes zum Birgerlichen Gesetzbuche, bei
der Lieferung von Waren nicht vor deren Eingang beim Empfanger, bei der
wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten
Teillieferung und bei Dienstleistungen nicht vor Vertragsschluss.

(3) Das Widerrufsrecht erlischt bei einer Dienstleistung auch dann, wenn der
Vertrag von beiden Seiten auf ausdriicklichen Wunsch des Verbrauchers
vollstandig erfullt ist, bevor der Verbraucher sein Widerrufsrecht ausgetibt hat.

(4) Das Widerrufsrecht besteht, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, nicht bei
Fernabsatzvertragen

1. zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden
oder eindeutig auf die persénlichen Bedurfnisse zugeschnitten sind oder die
auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht fiir eine Riicksendung geeignet sind oder
schnell verderben kénnen oder deren Verfalldatum tiberschritten wiirde,

2. zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software,
sofern die gelieferten Datentrager vom Verbraucher entsiegelt worden sind,

3. zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und lllustrierten, es sei denn,
dass der Verbraucher seine Vertragserklarung telefonisch abgegeben hat,

4. zur Erbringung von Wett- und Lotterie-Dienstleistungen, es sei denn, dass
der Verbraucher seine Vertragserklarung telefonisch abgegeben hat,

5. die in der Form von Versteigerungen (§ 156) geschlossen werden,

6. die die Lieferung von Waren oder die Erbringung von
Finanzdienstleistungen zum Gegenstand haben, deren Preis auf dem
Finanzmarkt Schwankungen unterliegt, auf die der Unternehmer keinen
Einfluss hat und die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten konnen,
insbesondere Dienstleistungen im  Zusammenhang mit  Aktien,
Anteilsscheinen, die von einer Kapitalanlagegesellschaft oder einer
auslandischen Investmentgesellschaft ausgegeben werden, und anderen
handelbaren Wertpapieren, Devisen, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten,
oder

7. zur Erbringung telekommunikationsgestutzter Dienste, die auf Veranlassung
des Verbrauchers unmittelbar per Telefon oder Telefax in einem Mal erbracht
werden, sofern es sich nicht um Finanzdienstleistungen handelt.

(5) Das Widerrufsrecht besteht ferner nicht bei Fernabsatzvertragen, bei
denen dem Verbraucher bereits auf Grund der §§ 495, 506 bis 512 ein
Widerrufs- oder Riickgaberecht nach den §§ 355 oder 356 zusteht. Bei
Ratenlieferungsvertragen gelten Absatz 2 und § 312e Absatz 1 entsprechend.

§ 312e Wertersatz bei Fernabsatzvertragen

(1) Bei Fernabsatzvertragen Uber die Lieferung von Waren hat der
Verbraucher abweichend von § 357 Absatz 1 Wertersatz fiir Nutzungen nach
den Vorschriften Gber den gesetzlichen Rucktritt nur zu leisten,
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1. soweit er die Ware in einer Art und Weise genutzt hat, die Gber die Prifung
der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht, und,

2. wenn er zuvor vom Unternehmer auf diese Rechtsfolge hingewiesen und
nach § 360 Absatz 1 oder 2 uber sein Widerrufs- oder Riickgaberecht belehrt
worden ist oder von beidem anderweitig Kenntnis erlangt hat.

§ 347 Absatz 1 Satz 1 ist nicht anzuwenden.

(2) Bei Fernabsatzvertragen Uber Dienstleistungen hat der Verbraucher
abweichend von § 357 Absatz 1 Wertersatz fir die erbrachte Dienstleistung
nach den Vorschriften Giber den gesetzlichen Riicktritt nur zu leisten,

1. wenn er vor Abgabe seiner Vertragserklarung auf diese Rechtsfolge
hingewiesen worden ist und

2. wenn er ausdricklich zugestimmt hat, dass der Unternehmer vor Ende der
Widerrufsfrist mit der Ausfiihrung der Dienstleistung beginnt.

§ 312f Zu Fernabsatzvertragen tber
Finanzdienstleistungen hinzugefligte Vertrage

Hat der Verbraucher seine Willenserklarung, die auf den Abschluss eines
Fernabsatzvertrags Uber eine Finanzdienstleistung gerichtet ist, wirksam
widerrufen, so ist er auch nicht mehr an seine Willenserklarung hinsichtlich
eines hinzugefiigten Fernabsatzvertrags gebunden, der eine weitere
Dienstleistung des Unternehmers oder eines Dritten auf der Grundlage einer
Vereinbarung zwischen dem Unternehmer und dem Dritten zum Gegenstand
hat. § 357 gilt fur den hinzugefiigten Vertrag entsprechend; § 312e gilt
entsprechend, wenn fiir den hinzugefiigten Vertrag ein Widerrufsrecht geman
§ 312d besteht oder bestand.

§ 312g Pflichten im elektronischen Geschéftsverkehr

(1) Bedient sich ein Unternehmer zum Zwecke des Abschlusses eines
Vertrags Uber die Lieferung von Waren oder Uber die Erbringung von
Dienstleistungen eines Tele- oder Mediendienstes (Vertrag im elektronischen
Geschaftsverkehr), hat er dem Kunden

1. angemessene, wirksame und zugangliche technische Mittel zur Verfiigung
zu stellen, mit deren Hilfe der Kunde Eingabefehler vor Abgabe seiner
Bestellung erkennen und berichtigen kann,

2. die in Artikel 246 § 3 des Einfuhrungsgesetzes zum Birgerlichen
Gesetzbuche bestimmten Informationen rechtzeitig vor Abgabe von dessen
Bestellung klar und verstandlich mitzuteilen,

3. den Zugang von dessen Bestellung unverziiglich auf elektronischem Wege
zu bestéatigen und

4. die Mdglichkeit zu verschaffen, die Vertragsbestimmungen einschlieBlich
der Allgemeinen Geschaftsbedingungen bei Vertragsschluss abzurufen und in
wiedergabefahiger Form zu speichern.

Bestellung und Empfangsbestétigung im Sinne von Satz 1 Nr. 3 gelten als
zugegangen, wenn die Parteien, fir die sie bestimmt sind, sie unter
gewdhnlichen Umstanden abrufen kénnen.

(2) Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 findet keine Anwendung, wenn der Vertrag
ausschlie3lich durch individuelle Kommunikation geschlossen wird. Absatz 1
Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Satz 2 findet keine Anwendung, wenn zwischen
Vertragsparteien, die nicht Verbraucher sind, etwas anderes vereinbart wird.
(3) Weitergehende Informationspflichten auf Grund anderer Vorschriften
bleiben unberihrt. Steht dem Kunden ein Widerrufsrecht gemaft § 355 zu,
beginnt die Widerrufsfrist abweichend von § 355 Abs. 3 Satz 1 nicht vor
Erfullung der in Absatz 1 Satz 1 geregelten Pflichten.

§ 312h Kundigung und Vollmacht zur Kiindigung

Wird zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher nach diesem
Untertitel ein Dauerschuldverhéltnis begriindet, das ein zwischen dem
Verbraucher und einem anderen Unternehmer bestehendes
Dauerschuldverhaltnis ersetzen soll, und wird anlésslich der Begriindung des
Dauerschuldverhéltnisses von dem Verbraucher

1. die Kundigung des bestehenden Dauerschuldverhaltnisses erklart und der
Unternehmer oder ein von ihm beauftragter Dritter zur Ubermittlung der
Kundigung an den bisherigen Vertragspartner des Verbrauchers beauftragt
oder

2. der Unternehmer oder ein von ihm beauftragter Dritter zur Erklarung der
Kindigung gegeniiber dem bisherigen Vertragspartner des Verbrauchers
bevollméchtigt,

bedarf die Kiindigung des Verbrauchers oder die Vollmacht zur Kiindigung der
Textform.

§ 312i Abweichende Vereinbarungen

Von den Vorschriften dieses Untertitels darf, soweit nicht ein anderes
bestimmt ist, nicht zum Nachteil des Verbrauchers oder Kunden abgewichen
werden. Die Vorschriften dieses Untertitels finden, soweit nicht ein anderes
bestimmt ist, auch Anwendung, wenn sie durch anderweitige Gestaltungen
umgangen werden.

§ 346 Wirkungen des Rucktritts

(1) Hat sich eine Vertragspartei vertraglich den Rucktritt vorbehalten oder
steht ihr ein gesetzliches Rucktrittsrecht zu, so sind im Falle des Rucktritts die
empfangenen Leistungen zuriickzugewéhren und die gezogenen Nutzungen
herauszugeben.

(2) Statt der Ruckgewahr oder Herausgabe hat der Schuldner Wertersatz zu
leisten, soweit

1. die Ruckgewahr oder die Herausgabe nach der Natur des Erlangten
ausgeschlossen ist,

2. er den empfangenen Gegenstand verbraucht, verauflert, belastet,
verarbeitet oder umgestaltet hat,

3. der empfangene Gegenstand sich verschlechtert hat oder untergegangen
ist; jedoch bleibt die durch die bestimmungsgeméRBe Ingebrauchnahme
entstandene Verschlechterung auBBer Betracht.
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Ist im Vertrag eine Gegenleistung bestimmt, ist sie bei der Berechnung des
Wertersatzes zugrunde zu legen; ist Wertersatz fur den Gebrauchsvorteil
eines Darlehens zu leisten, kann nachgewiesen werden, dass der Wert des
Gebrauchsvorteils niedriger war.

(3) Die Pflicht zum Wertersatz entfallt,

1. wenn sich der zum Riucktritt berechtigende Mangel erst wahrend der
Verarbeitung oder Umgestaltung des Gegenstandes gezeigt hat,

2. soweit der Glaubiger die Verschlechterung oder den Untergang zu vertreten
hat oder der Schaden bei ihm gleichfalls eingetreten ware,

3. wenn im Falle eines gesetzlichen Riicktrittsrechts die Verschlechterung
oder der Untergang beim Berechtigten eingetreten ist, obwohl dieser diejenige
Sorgfalt beobachtet hat, die er in eigenen Angelegenheiten anzuwenden
pflegt.

Eine verbleibende Bereicherung ist herauszugeben.

(4) Der Glaubiger kann wegen Verletzung einer Pflicht aus Absatz 1 nach
MafRgabe der §§ 280 bis 283 Schadensersatz verlangen.

§ 355 Widerrufsrecht bei Verbrauchervertrégen

(1) Wird einem Verbraucher durch Gesetz ein Widerrufsrecht nach dieser
Vorschrift eingerdaumt, so ist er an seine auf den Abschluss des Vertrags
gerichtete Willenserklarung nicht mehr gebunden, wenn er sie fristgerecht
widerrufen hat. Der Widerruf muss keine Begriindung enthalten und ist in
Textform oder durch Ricksendung der Sache innerhalb der Widerrufsfrist
gegenuber dem Unternehmer zu erkléren; zur Fristwahrung genigt die
rechtzeitige Absendung.

(2) Die Frist betragt 14 Tage, wenn dem Verbraucher spatestens bei
Vertragsschluss eine den Anforderungen des § 360 Abs. 1 entsprechende
Widerrufsbelehrung in Textform mitgeteilt wird. Bei Fernabsatzvertragen steht
eine unverziglich nach Vertragsschluss in Textform mitgeteilte
Widerrufsbelehrung einer solchen bei Vertragsschluss gleich, wenn der
Unternehmer den Verbraucher geman Artikel 246 Abs. 1 Nr 10 des
Einflihrungsgesetzes zum Birgerlichen Gesetzbuche unterrichtet hat. Wird die
Widerrufsbelehrung dem Verbraucher nach dem gemaR Satz 1 oder Satz 2
mafgeblichen Zeitpunkt mitgeteilt, betragt die Widerrufsfrist einen Monat. Dies
gilt auch dann, wenn der Unternehmer den Verbraucher tber das
Widerrufsrecht gemaf Artikel 246 § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des
Einfihrungsgesetzes zum Birgerlichen Gesetzbuche zu einem spateren als
dem in Satz 1 oder Satz 2 genannten Zeitpunkt unterrichten darf.

(3) Die Widerrufsfrist beginnt, wenn dem Verbraucher eine den Anforderungen
des § 360 Abs. 1 entsprechende Belehrung Uber sein Widerrufsrecht in
Textform mitgeteilt worden ist. Ist der Vertrag schriftlich abzuschlieRen, so
beginnt die Frist nicht, bevor dem Verbraucher auch eine Vertragsurkunde,
der schriftiche Antrag des Verbrauchers oder eine Abschrift der
Vertragsurkunde oder Antrags zur Verfugung gestellt wird. Ist der Fristbeginn
streitig, so trifft die Beweislast den Unternehmer.

(4) Das Widerrufsrecht erlischt spatestens sechs Monate nach
Vertragsschluss. Diese Frist beginnt bei der Lieferung von Waren nicht vor
deren Eingang beim Empfanger. Abweichend von Satz 1 erlischt das
Widerrufsrecht nicht, wenn der Verbraucher nicht entsprechend des § 360
Abs. 1 Uber sein Widerrufsrecht in Textform belehrt worden ist, bei
Fernabsatzvertragen Uber Finanzdienstleistungen ferner nicht, wenn der
Unternehmer seine Mitteilungspflichten gemaR Artikel 246 § 2 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 und Satz 2 Nr. 1 und 3 des Einflhrungsgesetzes zum Burgerlichen
Gesetzbuche nicht ordnungsgeman erfillt hat.

§ 356 Rickgaberecht bei Verbrauchervertragen

(1) Das Widerrufsrecht nach § 355 kann, soweit dies ausdriicklich durch
Gesetz zugelassen ist, beim Vertragsschluss auf Grund eines
Verkaufsprospekts im Vertrag durch ein uneingeschranktes Rickgaberecht
ersetzt werden. Voraussetzung ist, dass

1. im Verkaufsprospekt eine den Anforderungen des § 360 Abs. 2
entsprechende Belehrung tiber das Riickgaberecht enthalten ist und

2. der Verbraucher den Verkaufsprospekt in Abwesenheit des Unternehmers
eingehend zur Kenntnis nehmen konnte und

(2) Das Riickgaberecht kann innerhalb der Widerrufsfrist, die jedoch nicht vor
Erhalt der Sache beginnt, und nur durch Riicksendung der Sache oder, wenn
die Sache nicht als Paket versandt werden kann, durch Riucknahmeverlangen
ausgelibt werden. Im Ubrigen sind die Vorschriften tber das Widerrufsrecht
entsprechend anzuwenden. An die Stelle von § 360 Abs. 1 tritt § 360 Abs. 2.

§ 357 Rechtsfolgen des Widerrufs und der Riickgabe

(1) Auf das Widerrufs- und das Rickgaberecht finden, soweit nicht ein
anderes bestimmt ist, die Vorschriften Uber den gesetzlichen Riucktritt
entsprechende Anwendung. § 286 Abs. 3 gilt fir die Verpflichtung zur
Erstattung von Zahlungen nach dieser Vorschrift entsprechend; die dort
bestimmte Frist beginnt mit der Widerrufs- oder Rickgabeerklarung des
Verbrauchers. Dabei beginnt die Frist im Hinblick auf eine
Erstattungsverpflichtung des Verbrauchers mit Abgabe dieser Erklarung, im
Hinblick auf eine Erstattungsverpflichtung des Unternehmers mit deren
Zugang.

(2) Der Verbraucher ist bei Ausubung des Widerrufsrechts zur Ricksendung
verpflichtet, wenn die Sache durch Paket versandt werden kann. Kosten und
Gefahr der Rucksendung tragt bei Widerruf und Riickgabe der Unternehmer.
Wenn ein Widerrufsrecht nach § 312d Abs. 1 Satz 1 besteht, durfen dem
Verbraucher die regelmaigen Kosten der Riicksendung vertraglich auferlegt
werden, wenn der Preis der zuriickzusendenden Sache einen Betrag von 40
Euro nicht Ubersteigt oder wenn bei einem hoheren Preis der Sache der
Verbraucher die Gegenleistung oder eine Teilzahlung zum Zeitpunkt des
Widerrufs noch nicht erbracht hat, es sei denn, dass die gelieferte Ware nicht
der bestellten entspricht.

(3) Der Verbraucher hat abweichend von § 346 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3
Wertersatz fir eine Verschlechterung der Sache zu leisten



1. soweit die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache
zuriickzufuhren ist, der uber die Prifung der Eigenschaften und der
Funktionsweise hinausgeht, und

2. wenn er spatestens bei Vertragsschluss in Textform auf diese Rechtsfolge
hingewiesen worden ist.

Bei Fernabsatzvertragen steht ein unverziglich nach Vertragsschluss in
Textform mitgeteilter Hinweis einem solchen bei Vertragsschluss gleich, wenn
der Unternehmer den Verbraucher rechtzeitig vor Abgabe von dessen
Vertragserklarung in einer dem eingesetzten Fernkommunikationsmittel
entsprechenden Weise Uber die Wertersatzpflicht unterrichtet hat. § 346
Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 ist nicht anzuwenden, wenn der Verbraucher (iber
sein Widerrufsrecht ordnungsgemé&R belehrt worden ist oder hiervon
anderweitig Kenntnis erlangt hat.

(4) Weitergehende Anspriiche bestehen nicht.
§ 360 Widerrufs- und Riickgabebelehrung

(1) Die Widerrufsbelehrung muss deutlich gestaltet sein und dem Verbraucher
entsprechend den Erfordernissen des eingesetzten Kommunikationsmittels
seine wesentliche Rechte deutlich machen. Sie muss Folgendes enthalten:

1. einen Hinweis auf das Recht zum Widerruf,

2. einen Hinweis darauf, dass der Widerruf keiner Begriindung bedarf und in
Textform oder durch Ricksendung der Sache innerhalb der Widerrufsfrist
erklart werden kann,

3. den Namen und die ladungsféhige Anschrift desjenigen, gegeniiber dem
der Widerruf zu erklaren ist, und

4. einen Hinweis auf Dauer und Beginn der Widerrufsfrist sowie darauf, dass
zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklarung oder der
Sache genigt.

(2) Auf die Ruckgabebelehrung ist Absatz 1 Satz 1 entsprechend
anzuwenden. Sie muss Folgendes enthalten:

1. einen Hinweis auf das Recht zur Riickgabe,

2. einen Hinweis darauf, dass die Austibung des Rickgaberechts keiner
Begriindung bedarf,

3. einen Hinweis darauf, dass der Riickgaberecht nur durch Riicksendung der
Sache oder, wenn die Sache nicht als Paket versandt werden kann, durch
Rucknahmeverlangen in Textform innerhalb der Rickgabefrist ausgetbt
werden kann,

4. den Namen und die ladungsfahige Anschrift desjenigen, an den die
Ruckgabe zu erfolgen hat oder gegentiber dem das Riicknahmeverlangen zu
erklaren ist, und

5. einen Hinweis auf Dauer und Beginn der Riickgabefrist sowie darauf, dass
zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Sache oder des
Riicknahmeverlangens genigt.

(3) Die dem Verbraucher gemalR § 355 Abs. 3 Satz 1 mitzuteilende
Widerrufsbelehrung gentigt den Anforderungen des Absatzes 1 und den
diesen erganzenden Vorschriften dieses Gesetzes, wenn das Muster der
Anlage 1 zum Einfihrungsgesetz zum Biirgerlichen Gesetzbuche in Textform
verwendet wird. Die dem Verbraucher gemaR § 356 Abs. 2 Satz 2 in
Verbindung mit § 355 Abs. 3 Satz 1 mitzuteilende Riickgabebelehrung genuigt
den Anforderungen des Absatzes 2 und den diesen erganzenden Vorschriften
dieses Gesetzes, wenn das Muster der Anlage 2 zum Einfihrungsgesetz zum
Birgerlichen Gesetzbuche in Textform verwendet wird. Der Unternehmer darf
unter Beachtung von Absatz 1 Satz 1 in Format und SchriftgroBe von den
Mustern abweichen und Zusatze wir die Firma oder ein Kennzeichen des
Unternehmers anbringen.

2. Einfihrungsgesetz zum Burgerlichen
Gesetzbuche (EGBGB) — Auszug

Artikel 246 Informationspflichten bei besonderen
Vertriebsformen

§ 1 Informationspflichten bei Fernabsatzvertragen

(1) Bei Fernabsatzvertragen muss der Unternehmer dem Verbraucher
rechtzeitig vor Abgabe von dessen Vertragserklarung folgende Informationen
in einer dem eingesetzten Fernkommunikationsmittel entsprechenden Weise
klar und verstandlich und unter Angabe des geschéftlichen Zwecks zur
Verfligung stellen:

1. seine Identitat, anzugeben ist auch das offentliche Unternehmensregister,
bei dem der Rechtstrager eingetragen ist, und die zugehdrige
Registernummer oder gleichwertige Kennung,

2. die Identitat eines Vertreters des Unternehmers in dem Mitgliedstaat, in
dem der Verbraucher seinen Wohnsitz hat, wenn es einen solchen Vertreter
gibt, oder die Identitat einer anderen gewerblich tatigen Person als dem
Anbieter, wenn der Verbraucher mit dieser geschéftlich zu tun hat, und die
Eigenschatft, in der diese Person gegeniiber dem Verbraucher téatig wird,

3. die ladungsfahige Anschrift des Unternehmers und jede andere Anschrift,
die fur die Geschéaftsbeziehung zwischen diesem, seinem Vertreter oder einer
anderen gewerblich tatigen Person gemaR Nummer 2 und dem Verbraucher
maf3geblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder -
gruppen auch den Namen eines Vertretungsberechtigten,

4. wesentliche Merkmale der Ware oder Dienstleistung sowie Informationen
dartiber, wie der Vertrag zustande kommt,
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5. die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde oder
regelméRig wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat,

6. einen Vorbehalt, eine in Qualitat und Preis gleichwertige Leistung (Ware
oder Dienstleistung) zu erbringen, und einen Vorbehalt, die versprochene
Leistung im Fall ihrer Nichtverfigbarkeit nicht zu erbringen,

7. den Gesamtpreis der Ware oder Dienstleistung einschlieBlich aller damit
verbundenen Preisbestandteile sowie alle Gber den Unternehmer abgefiihrten
Steuern oder, wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, tber die
Grundlage fiir seine Berechnung, die dem Verbraucher eine Uberpriifung des
Preises ermoglicht,

8. gegebenenfalls zusétzlich anfallende Liefer- und Versandkosten sowie
einen Hinweis auf mogliche weitere Steuern oder Kosten, die nicht tiber den
Unternehmer abgefihrt oder von ihm in Rechnung gestellt werden,

9. die Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Lieferung oder Erfillung,
10. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufs- oder Ruckgaberechts
sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausiibung, insbesondere Namen
und Anschrift desjenigen, gegeniiber dem der Widerruf zu erkléren ist, und die
Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Riickgabe, einschlie3lich Informationen
Uber den Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs oder der
Riickgabe gemaR § 357 Abs. 1 des Burgerlichen Gesetzbuchs fir die
erbrachte Dienstleistung zu zahlen hat,

11. alle spezifischen zusatzlichen Kosten, die der Verbraucher fur die
Benutzung des Fernkommunikationsmittels zu tragen hat, wenn solche
zusétzlichen Kosten durch den Unternehmer in Rechnung gestellt werden,
und

12. eine Befristung der Glltigkeitsdauer der zur Verfugung gestellten
Informationen, beispielsweise die Gultigkeitsdauer befristeter Angebote,
insbesondere hinsichtlich des Preises.

§ 2 Weitere Informationspflichten bei Fernabsatzvertragen

(1) Der Unternehmer hat dem Verbraucher ferner die in Satz 2 bestimmten
Informationen in Textform mitzuteilen, und zwar bei

1.

2. sonstigen Dienstleistungen und bei der Lieferung von Waren alsbald,
spatestens bis zur vollstandigen Erfullung des Vertrages, bei Waren
spatestens bis zur Lieferung an den Verbraucher.

Der Unternehmer hat dem Verbraucher gemaR Satz 1 mitzuteilen:

1. die Vertragsbestimmungen einschlief3lich der Allgemeinen
Geschéftsbedingungen,

2. die in § 1 Abs. 1 genannten Informationen

3. ..

4. bei der Lieferung von Waren oder sonstigen Dienstleistungen ferner

a) die in § 1 Abs. 2 Nr. 3 genannten Informationen bei Vertragen die ein
Dauerschuldverhaltnis betreffen und fur eine langere Zeit als ein Jahr oder fir
unbestimmte Zeit geschlossen sind, sowie

b) Informationen tber Kundendienst und geltende Gewabhrleistungs- und
Garantiebedingungen.

@) ...

(3) Zur Erfullung seiner Informationspflicht gemal Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 in
Verbindung mit § 1 Nr. 10 Uber das Bestehen des Widerrufs- oder
Riickgaberechts kann der Unternehmer die in den Anlagen 1 und 2 fur die
Belehrung uber das Widerrufs- oder Riickgaberecht vorgesehenen Muster
verwenden. Soweit die nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 1 Abs.
1 Nr. 3 und 10, nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 3 in Verbindung mit 8§ 1 Abs. 2 Nr. 3
und nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 4 Buchstabe b mitzuteilenden Informationen in
den Vertragsbestimmungen einschlief3lich der Allgemeinen
Geschéftsbedingungen enthalten sind, bedirfen sie einer hervorgehobenen
und deutlich gestalteten Form.

§ 3 Informationspflichten bei Vertrégen im elektronischen
Geschéftsverkehr

Bei Vertragen im elektronischen Geschéaftsverkehr muss der Unternehmer den
Kunden unterrichten

1. Uber die einzelnen technischen Schritte, die zu einem Vertragsschluss
fuhren,

2. daruber, ob der Vertragstext nach dem Vertragsschluss von dem
Unternehmer gespeichert wird und ob er dem Kunden zuganglich ist,

3. darliber, wie er mit den gemaR § 312g Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des
Burgerlichen Gesetzbuchs zur Verfugung gestellten technischen Mitteln
Eingabefehler vor Abgabe der Bestellung erkennen und berichtigen kann,

4. Uber die furr den Vertragsschluss zur Verfligung stehenden Sprachen und

5. Uber samtliche einschlagigen Verhaltenskodizes, denen sich der
Unternehmer unterwirft, sowie die Moglichkeit eines elektronischen Zugangs
zu diesen Regelwerken.
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neue  Muster-Widerrufbelehrung?“,  in: MMR 2007, 749 ff, st die
Musterwiderrufsbelehrung fir den Internethandel noch zu retten?“, in MMR 2007, 139 ff.,
svon Quelle bis eBay: Reformaufarbeitung im Versandhandelsrecht®, zusammen mit R.
Becker, in NJW 2005, 3377 ff. Stv. Vorsitzender des D21 Gutesiegel Monitoring Boards.
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	Einführung
	Das Widerrufsrecht im Onlinehandel gibt es in Deutschland erst seit 10 Jahren. Dennoch hat es schon mehrfach inhaltliche und strukturelle Änderungen erfahren. Händler, die schon seit längerer Zeit im Geschäft sind, werden sich gut an die zahlreichen Abmahnwellen, Diskussionen und Gesetzesänderungen erinnern. Außerdem dürfte jedem Händler die umfangreiche Überarbeitung vom Juni 2010 noch gut in Erinnerung sein. Damals wurde unter anderem eine langjährige Forderung der Wirtschaft erfüllt und die Musterbelehrungen erhielten den Rang eines formellen Gesetzes.
	Knapp ein Jahr später kam es nun erneut zu einer ebenso umfangreichen Änderung. Die Musterbelehrungen wurden neu formuliert. Hintergrund ist ein EuGH-Urteil vom 3. September 2009, mit dem die deutschen Wertersatzvorschriften für teilweise europarechtswidrig eingestuft wurden. Zum 04.08.2011 trat nun das Gesetz zur Anpassung der Vorschriften über den Wertersatz bei Widerruf von Fernabsatzverträgen und über verbundene Verträge in Kraft.
	Zwar werden die anzuwendenden Vorschriften im BGB (neuer § 312e und § 357 Abs. 3 BGB) dem EuGH-Urteil angepasst. Hierbei handelt es sich um eine sprachliche Anpassung unter Verwendung der Formulierungen des EuGH, entgegen vieler Meldungen wird aber der Anspruch auf Wertersatz wegen einer Verschlechterung durch einen Umgang über die Prüfung hinaus nicht eingeschränkt, sondern nur anders formuliert. Schon bislang hat die Rechtsprechung diesen Wertersatzanspruch sehr restriktiv gehandhabt, wie z.B. der BGH im sog. Wasserbett-Urteil, das auch nach der neuen Rechtslage nicht anders ausgefallen wäre.
	In dem neuen Gesetz ist eine Übergangsvorschrift von drei Monaten vorgesehen. In Artikel 229 EGBGB heißt es, dass die gesetzliche Privilegierung für einen Zeitraum von drei Monaten, also bis zum 04.11.2011 gilt, wenn die „alten" Muster, welche seit 11. Juni 2010 gelten, verwendet werden. Das bedeutet, dass Shopbetreiber für die Verwendung dieser Muster für diesen Zeitraum von drei Monaten nicht abgemahnt werden können. Es ist aber dennoch zu empfehlen, den eigenen Shop alsbald zu überarbeiten und die notwendigen Änderungen vorzunehmen. Wer weiterhin das "alte" Muster nutzt, hat z.B. keinen Anspruch auf Nutzungswertersatz gemäß § 312e BGB. Denn Voraussetzung für diesen Wertersatzanspruch ist, dass der Verbraucher über diese Rechtsfolge informiert wird, was aber bei Nutzung der alten Belehrung nicht geschieht.
	Ihr Trusted Shops Team
	Viele Urteile finden Sie auch nach Themen strukturiert und durchsuchbar in unserem Blog unter www.shopbetreiber-blog.de.
	Trusted Shops Mitglieder finden über 60 Muster auf dem neuesten Stand und weitere Informationen im Mitgliederforum unter www.trustedshops.de
	Das neue Widerrufsrecht im Online-Handel 2011
	1. Hinweis auf das Widerrufsrecht

	Der Verbraucher muss auch weiterhin auf das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufs- oder Rückgaberechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Namen und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe, einschließlich Informationen über den Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs oder der Rückgabe gemäß § 357 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs für die erbrachte Dienstleistung zu zahlen hat, hingewiesen werden.
	Im Online-Shop reicht hierfür die Vorabinformation. Außerdem muss der Verbraucher in Textform über sein Widerrufsrecht belehrt werden. Dies kann z.B. in der Bestellbestätigungsmail geschehen. Für beide Belehrungen, also vor Vertragsschluss im Shop als auch in Textform, ist die Verwendung der neuen Musterbelehrung zu empfehlen.
	M1 Hinweis auf das Widerrufsrecht
	Sie haben ein vierzehntägiges Widerrufsrecht. Hier finden Sie die Einzelheiten zu Ihrem Widerrufsrecht <Link auf Widerrufsbelehrung auf separater Seite, #Anker in AGB bzw. allgemeinen Informationsseiten >
	2. Neue gesetzliche Musterwiderrufsbelehrung

	Nachstehend finden Sie die ab 04.08.2011 geltende neue gesetzliche Musterwiderrufsbelehrung aus Anlage 1 zu Artikel 246 § 2 Abs. 3 Satz 1 EGBGB. Den Originaltext finden Sie im BGBl. I 2011, 1600, abrufbar unter
	http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*[@attr_id=%27bgbl111s1600.pdf%27] 
	M2 Gesetzliches Muster für die Widerrufsbelehrung
	Widerrufsbelehrung
	Widerrufsrecht
	Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von [14 Tagen] (1) ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) [oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird - auch durch Rücksendung der Sache] (2) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform (3). Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs [oder der Sache] (2). Der Widerruf ist zu richten an: (4)
	Widerrufsfolgen (5)
	Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. (6) Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. (7) [Für die Verschlechterung der Sache müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. (8) Unter "Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise" versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist. (9) Paketversandfähige Sachen sind auf unsere [Kosten und] (10) Gefahr zurückzusenden. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt.] (2) Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung [oder der Sache] (2), für uns mit deren Empfang.
	Besondere Hinweise 
	(11)
	(12)
	(13)
	(Ort), (Datum), (Unterschrift des Verbrauchers) (14)
	Gestaltungshinweise
	(1) Wird die Belehrung nicht spätestens bei, sondern erst nach Vertragsschluss mitgeteilt, lautet der Klammerzusatz  „einem Monat“. In diesem Fall ist auch Gestaltungshinweis 9 einschlägig, wenn der dort genannte Hinweis nicht  spätestens bei Vertragsschluss in Textform erfolgt. Bei Fernabsatzverträgen steht eine unverzüglich nach  Vertragsschluss in Textform mitgeteilte Widerrufsbelehrung einer solchen bei Vertragsschluss gleich, wenn der  Unternehmer den Verbraucher gemäß Artikel 246 § 1 Absatz 1 Nummer 10 EGBGB unterrichtet hat.
	(2) Der Klammerzusatz entfällt bei Leistungen, die nicht in der Überlassung von Sachen bestehen.
	(3) Liegt einer der nachstehenden Sonderfälle vor, ist Folgendes einzufügen:
	a) bei schriftlich abzuschließenden Verträgen: „ , jedoch nicht, bevor Ihnen auch eine Vertragsurkunde, Ihr  schriftlicher Antrag oder eine Abschrift der Vertragsurkunde oder des Antrags zur Verfügung gestellt  worden ist“;
	b) bei Fernabsatzverträgen (§ 312b Absatz 1 Satz 1 BGB) über die
	aa) Lieferung von Waren: „ , jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der     wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch   nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1   und 2 EGBGB“;
	bb)  Erbringung von Dienstleistungen außer Zahlungsdiensten: „ , jedoch nicht vor Vertragsschluss und    auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1    Absatz 1 und 2 EGBGB“;
	cc) Erbringung von Zahlungsdiensten:
	aaa)  bei Zahlungsdiensterahmenverträgen: „ , jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch     nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit §    1 Absatz 1 Nummer 8 bis 12 und Absatz 2 Nummer 2, 4 und 8 sowie Artikel 248 § 4 Absatz    1 EGBGB“;
	bbb)  bei Kleinbetragsinstrumenten im Sinne des § 675i Absatz 1 BGB: „ , jedoch nicht vor     Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß     Artikel 246 § 2 in Verbindung mit Absatz 1 Nummer 8 bis 12 und Absatz 2 Nummer 2, 4 und    8 sowie Artikel 248 § 11 Abs. 1 EGBGB“;
	ccc)  bei Einzelzahlungsverträgen: „ , jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor     Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1     Absatz 1 Nummer 8 bis 12 und Absatz 2 Nummer 2, 4 und 8 sowie Artikel 248 § 13     Absatz 1 EGBGB“;
	c) bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr (§ 312g Absatz 1 Satz 1 BGB): „ , jedoch nicht vor  Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB“;
	d) bei einem Kauf auf Probe (§ 454 BGB): „ ; jedoch nicht, bevor der Kaufvertrag durch Ihre Billigung des  gekauften Gegenstandes für Sie bindend geworden ist“;
	Wird für einen Vertrag belehrt, der unter mehrere der vorstehenden Sonderfälle fällt (z.B. ein  Fernabsatzvertrag über die Lieferung von Waren im elektronischen Geschäftsverkehr), sind die jeweils  zutreffenden Ergänzungen zu kombinieren (in dem genannten Beispiel wie folgt: „ ; jedoch nicht vor Eingang der  Ware beim Empfänger [bei wiederkehrenden Lieferungen gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten  Teillieferung] und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit  § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel  246 § 3 EGBGB“). Soweit zu kombinierende Ergänzungen sprachlich identisch sind, sind Wiederholungen des  Wortlautes nicht erforderlich.
	(4)  Einsetzen: Namen/Firma und ladungsfähige Anschrift des Widerrufsadressaten. 
	Zusätzlich können angegeben werden: Telefaxnummer, E-Mail-Adresse und/oder, wenn der Verbraucher eine  Bestätigung seiner Widerrufserklärung an den Unternehmer erhält, auch eine Internetadresse.
	(5) Dieser Absatz kann entfallen, wenn die beiderseitigen Leistungen erst nach Ablauf der Widerrufsfrist  erbracht wurden. Dasselbe gilt, wenn eine Rückabwicklung nicht in Betracht kommt (z.B. Hereinnahme einer  Bürgschaft).
	(6)  Bei der Vereinbarung eines Entgelts für die Duldung einer Überziehung im Sinne des § 505 BGB ist hier  Folgendes einzufügen:
	„Überziehen Sie Ihr Konto ohne eingeräumte Überziehungsmöglichkeit oder überschreiten Sie die Ihnen  eingeräumte Überziehungsmöglichkeit, können wir von Ihnen über die Rückzahlung des Betrags der  Überziehung oder Überschreitung hinaus weder Kosten noch Zinsen verlangen, wenn wir Sie nicht  ordnungsgemäß über die Bedingungen und Folgen der Überziehung oder Überschreitung (z.B. anwendbarer  Sollzinssatz, Kosten) informiert haben.“
	(7) Bei Fernabsatzverträgen über Dienstleistungen ist folgender Satz einzufügen:
	„Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum  Widerruf gleichwohl erfüllen müssen."
	(8) Bei Fernabsatzverträgen über die Lieferung von Waren ist anstelle des vorhergehenden Satzes folgender Satz  einzufügen: „Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten,  soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die  Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht.“
	(9) Wenn ein Hinweis auf die Wertersatzpflicht gemäß § 357 Abs. 3 Satz 1 BGB nicht spätestens bei Vertragsschluss in  Textform erfolgt, ist anstelle der beiden vorhergehenden Sätze einzufügen: „Für eine durch die  bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung müssen sie keinen Wertersatz  leisten.“ Bei Fernabsatzverträgen steht ein unverzüglich nach Vertragsschluss in Textform mitgeteilter Hinweis  einem solchen bei Vertragsschluss gleich, wenn der Unternehmer den Verbraucher rechtzeitig vor Abgabe von  dessen Vertragserklärung in einer dem eingesetzten Fernkommunikationsmittel entsprechenden Weise über die  Wertersatzpflicht unterrichtet hat.
	Handelt es sich um einen Fernabsatzvertrag über die Lieferung von Waren, ist anzufügen:
	„Wertersatz für gezogene Nutzungen müssen Sie nur leisten, soweit Sie die Ware in einer Art und Weise  genutzt haben, die über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der  Eigenschaften und der Funktionsweise“ versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es  etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist.“
	(10) Ist entsprechend § 357 Absatz 2 Satz 3 BGB eine Übernahme der Versandkosten durch den Verbraucher  vereinbart worden, kann der Klammerzusatz weggelassen werden. Stattdessen ist hinter "zurückzusenden.“  Folgendes einzufügen: 
	„Sie haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten  entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder  wenn  Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine  vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Andernfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei.“
	(11) Bei einem Widerrufsrecht gemäß § 312d Absatz 1 BGB, das für einen Fernabsatzvertrag zur Erbringung einer  Dienstleistung gilt, ist hier folgender Hinweis aufzunehmen:
	„Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch  vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben."
	(12) Der nachfolgende Hinweis für finanzierte Geschäfte kann entfallen, wenn kein verbundenes Geschäft vorliegt:
	„Wenn Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanzieren und ihn später widerrufen, sind Sie auch an den  Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, sofern beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist  insbesondere dann anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr Darlehensgeber sind oder wenn sich Ihr Darlehensgeber  im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mitwirkung bedient. Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden des  Widerrufs oder bei der Rückgabe der Ware bereits zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen  hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe in unsere Rechte und Pflichten aus dem finanzierten  Vertrag ein. Letzteres gilt nicht, wenn der vorliegende Vertrag dem Erwerb von Finanzinstrumenten (z.B. von  Wertpapieren, Devisen oder Derivaten) zum Gegenstand hat.
	Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend wie möglich vermeiden, machen Sie von Ihrem  Widerrufsrecht Gebrauch und widerrufen Sie zudem den Darlehensvertrag, wenn Ihnen auch dafür ein  Widerrufsrecht zusteht."
	Bei einem finanzierten Erwerb eines Grundstücks oder eines grundstücksgleichen Rechts ist Satz 2 des  vorstehenden Hinweises wie folgt zu ändern:
	„Dies ist nur anzunehmen, wenn die Vertragspartner in beiden Verträgen identisch sind oder wenn der  Darlehensgeber über die Zurverfügungstellung von Darlehen hinaus Ihr Grundstücksgeschäft durch  Zusammenwirken mit dem Veräußerer fördert, indem er sich dessen Veräußerungsinteressen ganz oder  teilweise zu eigen macht, bei der Planung, Werbung oder Durchführung des Projekts Funktionen des  Veräußerers übernimmt oder den Veräußerer einseitig begünstigt."
	(13) Der nachfolgende Hinweis für Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen kann entfallen, wenn kein  hinzugefügter Fernabsatzvertrag über eine Dienstleistung vorliegt:
	„Bei Widerruf dieses Fernabsatzvertrages über eine Finanzdienstleistung sind Sie auch an einen hinzugefügten  Fernabsatzvertrag nicht mehr gebunden, wenn dieser Vertrag eine weitere Dienstleistung von uns oder eines  Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten zum Gegenstand hat."
	(14) Ort, Datum und Unterschriftsleiste können entfallen. In diesem Fall sind diese Angaben entweder durch die Wörter  „Ende der Widerrufsbelehrung" oder durch die Wörter „Ihr(e) (einsetzen: Firma des Unternehmers)" zu ersetzen.
	3. Widerrufsbelehrung für Warenlieferungen

	Die vorstehende neue Musterbelehrung muss für Online-Shops noch angepasst werden, wofür die Gestaltungshinweise umgesetzt werden müssen. Nachfolgend steht Ihnen eine Musterwiderrufsbelehrung für den Verkauf von Waren im elektronischen Geschäftsverkehr zur Verfügung, welche noch um die Rücksendeadresse ergänzt werden muss.
	Wichtiger Hinweis: Voraussetzungen für die Verwendung des Musters 3: Fernabsatzvertrag im elektronischen Geschäftsverkehr über Warenlieferungen, keine Erbringung von Dienstleistungen, Widerrufsbelehrung und Hinweis auf die Wertersatzpflicht gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 Nummer 2 BGB, § 357 Abs. 3 Satz 2 BGB und eine Möglichkeit zu ihrer Vermeidung erfolgt spätestens unverzüglich nach Vertragsschluss in Textform und zusätzlich zuvor im Onlineshop oder auf der eBay-Artikelseite „klar und verständlich“, kein Kauf auf Probe, Vereinbarung der Übernahme der Rücksendekosten durch den Verbraucher im Rahmen des gesetzlich Möglichen („40-EUR-Klausel“) separat in den AGB, kein finanziertes Geschäft.
	M3 Angepasste Muster-Widerrufsbelehrung für die Lieferung von Waren
	Widerrufsbelehrung
	Widerrufsrecht
	Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird - auch durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an:
	[Einsetzen: Namen/Firma und ladungsfähige Anschrift des Widerrufsadressaten. (Zusätzlich können angegeben werden Telefaxnummer, E-Mail-Adresse und/oder, wenn der Verbraucher eine Bestätigung seiner Widerrufserklärung an den Unternehmer erhält, auch eine Internetadresse.)]
	Widerrufsfolgen 
	Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter "Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise" versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Andernfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.
	Ende der Widerrufsbelehrung
	4. Widerrufsbelehrung für Dienstleistungen

	Bieten Sie in Ihrem Shop Dienstleistungen an, ist hierfür eine spezielle Belehrung erforderlich. Wenn Sie Waren und Dienstleistungen anbieten, ist es erforderlich, sowohl eine Waren- als auch eine Dienstleistungswiderrufsbelehrung bereitzuhalten. Einen Sonderfall stellen sog. gekoppelte Verträge dar, die von den Mustern nicht abgedeckt werden. Im Nachfolgenden erhalten Sie eine auf die Erbringung von Dienstleistungen angepasste Widerrufsbelehrung.
	Wichtiger Hinweis: Voraussetzungen für die Verwendung des Muster 4: Fernabsatzvertrag im elektronischen Geschäftsverkehr über die Erbringung von Dienstleistungen, kein Verkauf von Waren, Widerrufsbelehrung erfolgt spätestens unverzüglich nach Vertragsschluss in Textform, kein finanziertes Geschäft.
	M4 Angepasste Muster-Widerrufsbelehrungfür die Erbringung von Dienstleistungen
	Widerrufsbelehrung
	Widerrufsrecht
	Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:
	[Einsetzen: Namen/Firma und ladungsfähige Anschrift des Widerrufsadressaten. (Zusätzlich können angegeben werden Telefaxnummer, E-Mail-Adresse und/oder, wenn der Verbraucher eine Bestätigung seiner Widerrufserklärung an den Unternehmer erhält, auch eine Internetadresse.)]
	Widerrufsfolgen 
	Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.
	Besondere Hinweise
	Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.
	Ende der Widerrufsbelehrung
	5. Hinweis auf das Rückgaberecht

	Alternativ zum Widerrufsrecht kann dem Verbraucher auch ein uneingeschränktes Rückgaberecht eingeräumt werden. Durch die Änderungen der Vorschriften zum Wertersatz erfuhr auch die Musterrückgabebelehrung im Anhang 2 zum EGBGB Änderungen. Auf das Rückgaberecht muss der Händler bereits im Online-Shop hinweisen.
	M5 Hinweis auf das Rückgaberecht
	Sie haben ein vierzehntägiges Rückgaberecht. Hier finden Sie die Einzelheiten zu Ihrem Rückgaberecht <Link auf Rückgaberecht auf separater Seite, #Anker in AGB>
	6. Neue gesetzliche Rückgabebelehrung

	Neben der Muster-Widerrufsbelehrung wurde auch die Muster-Rückgabebelehrung aus dem Anhang 2 zu Artikel 246 § 2 Abs. 3 Satz 1 EGBGB angepasst. Den Originaltext finden Sie im BGBl. I 2011, 1600, abrufbar unter
	http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*[@attr_id=%27bgbl111s1600.pdf%27] 
	M6 Gesetzliches Muster für die Rückgabebelehrung
	Rückgabebelehrung
	Rückgaberecht
	Sie können die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb von [14 Tagen] (1) durch Rücksendung der Ware zurückgeben. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform (z. B. als Brief, Fax, E-Mail), jedoch nicht vor Eingang der Ware (2). Nur bei nicht paketversandfähiger Ware (z. B. bei sperrigen Gütern) können Sie die Rückgabe auch durch Rücknahmeverlangen in Textform erklären. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Ware oder des Rücknahmeverlangens. In jedem Fall erfolgt die Rücksendung auf unsere Kosten und Gefahr. Die Rücksendung oder das Rücknahmeverlangen hat zu erfolgen an: (3)
	(4)
	(5)
	Rückgabefolgen
	Im Falle einer wirksamen Rückgabe sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen herauszugeben. Bei einer Verschlechterung der Sache und für Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile), die nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand herausgegeben werden können, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. (6) Unter „Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise“ versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist. (7) Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung der Ware oder des Rücknahmeverlangens, für uns mit dem Empfang.
	Finanzierte Geschäfte (8)
	(Ort), (Datum), (Unterschrift des Verbrauchers) (9)
	Gestaltungshinweise:
	(1) Wird die Belehrung nicht spätestens bei, sondern erst nach Vertragsschluss mitgeteilt, lautet der Klammerzusatz  „einem Monat“. In diesem Fall ist auch Gestaltungshinweis 7 einschlägig, wenn der dort genannte Hinweis nicht  spätestens bei Vertragsschluss in Textform erfolgt. Bei Fernabsatzverträgen steht eine unverzüglich nach  Vertragsschluss in Textform mitgeteilte Rückgabebelehrung einer solchen bei Vertragsschluss gleich, wenn der  Unternehmer den Verbraucher gemäß Artikel 246 § 1 Absatz 1 Nummer 10 EGBGB unterrichtet hat.
	(2) Liegt einer der nachstehenden Sonderfälle vor, ist Folgendes einzufügen:
	a) bei schriftlich abzuschließenden Verträgen: 
	„und auch nicht, bevor Ihnen auch eine Vertragsurkunde, Ihr schriftlicher Antrag oder eine Abschrift der   Vertragsurkunde oder des Antrags zur Verfügung gestellt worden ist“;
	b) bei Fernabsatzverträgen (§ 312b Absatz 1 Satz 1 BGB): 
	„beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten   Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in    Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB“;
	c) bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr (§ 312g Absatz 1 Satz 1 BGB): 
	„und auch nicht vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit   Artikel 246 § 3 EGBGB“;
	d) bei einem Kauf auf Probe (§ 454 BGB): 
	„und auch nicht, bevor der Kaufvertrag durch Ihre Billigung des gekauften Gegenstandes für Sie    bindend geworden ist“.
	Wird für einen Vertrag belehrt, der unter mehrere der vorstehenden Sonderfälle fällt (z. B. ein  Fernabsatzvertrag im elektronischen Geschäftsverkehr), sind die jeweils zutreffenden Ergänzungen zu  kombinieren (in dem genannten Beispiel wie folgt: „beim Empfänger [bei der wiederkehrenden Lieferung  gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung] und auch nicht vor Erfüllung unserer  Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie unserer  Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB“).
	(3) Einsetzen: Namen/Firma und ladungsfähige Anschrift des Rückgabeadressaten. Zusätzlich können  angegeben  werden: Telefaxnummer, E-Mail-Adresse und/oder, wenn der Verbraucher eine Bestätigung seines  Rücknahmeverlangens an den Unternehmer erhält, auch eine Internetadresse.
	(4) Hier kann der Hinweis hinzugefügt werden: „Die Rückgabe paketfähiger Ware kann auch an das Unternehmen  (einsetzen: Namen/Firma und Telefonnummer einer Versandstelle) erfolgen, das die Ware bei Ihnen abholt.“
	(5) Hier kann der Hinweis hinzugefügt werden: „Bei Rücknahmeverlangen wird die Ware bei Ihnen abgeholt.“
	(6)  Bei Fernabsatzverträgen über Waren ist anstelle des vorgehenden Satzes folgender Satz einzufügen: „Für die  Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen  oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der  Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht.“
	(7) Wenn ein Hinweis auf die Wertersatzpflicht gemäß § 357 Absatz 3 Satz 1 BGB nicht spätestens bei  Vertragsschluss  in Textform erfolgt, ist anstelle der beiden vorhergehenden Sätze folgender Satz einzufügen: 
	„Für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung  müssen Sie keinen Wertersatz leisten.“ 
	Bei Fernabsatzverträgen steht ein unverzüglich nach Vertragsschluss in Textform mitgeteilter Hinweis einem  solchen bei Vertragsschluss gleich, wenn der Unternehmer den Verbraucher rechtzeitig vor Abgabe von  dessen Vertragserklärung in einer dem eingesetzten Fernkommunikationsmittel entsprechenden Weise über die  Wertersatzpflicht unterrichtet hat. Handelt es sich um einen Fernabsatzvertrag über die Lieferung von Waren, ist  dem vorstehenden Hinweis anzufügen: 
	„Wertersatz für gezogene Nutzungen müssen Sie nur leisten, soweit Sie die Ware in einer Art und Weise  genutzt haben, die über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der  Eigenschaften und der Funktionsweise“ versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es  etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist.“
	(8) Der nachfolgende Hinweis für finanzierte Geschäfte kann entfallen, wenn kein verbundenes Geschäft  vorliegt:
	„Wenn Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanzieren und später von Ihrem Rückgaberecht Gebrauch  machen, sind Sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, sofern beide Verträge eine wirtschaftliche  Einheit bilden. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr Darlehensgeber sind oder wenn  sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mitwirkung bedient. Wenn uns das Darlehen bei  Wirksamwerden des Widerrufs oder bei der Rückgabe der Ware bereits zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im  Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe in unsere Rechte und Pflichten  aus dem finanzierten Vertrag ein. Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend wie möglich vermeiden,  machen Sie von Ihrem Rückgaberecht Gebrauch und widerrufen Sie den Darlehensvertrag, wenn Ihnen auch dafür  ein Widerrufsrecht zusteht.“
	(9) Ort, Datum und Unterschriftsleiste können entfallen. In diesem Fall sind diese Angaben entweder durch die Wörter  „Ende der Rückgabebelehrung“ oder durch die Wörter „Ihr(e) (einsetzen: Firma des Unternehmers)“ zu ersetzen.“
	7. Angepasste Rückgabebelehrung

	Wichtiger Hinweis: Voraussetzungen für die Verwendung des Muster 7: Fernabsatzvertrag über Warenlieferung im elektronischen Geschäftsverkehr, Rückgabebelehrung und Hinweis auf die Wertersatzpflicht gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 Nummer 2, § 357 Abs. 3 Satz 2 BGB und eine Möglichkeit zur ihrer Vermeidung erfolgt spätestens unverzüglich nach Vertragsschluss in Textform und zuvor zusätzlich im Online-Shop oder auf der eBay-Artikelseite "klar und verständlich", kein Kauf auf Probe, kein finanziertes Geschäft.
	M7 Angepasste Rückgabebelehrung
	Rückgabebelehrung
	Rückgaberecht
	Sie können die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen durch Rücksendung der Ware zurückgeben. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform (z. B. als Brief, Fax, E-Mail), jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Nur bei nicht paketversandfähiger Ware (z. B. bei sperrigen Gütern) können Sie die Rückgabe auch durch Rücknahmeverlangen in Textform erklären. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Ware oder des Rücknahmeverlangens. In jedem Fall erfolgt die Rücksendung auf unsere Kosten und Gefahr. Die Rücksendung oder das Rücknahmeverlangen hat zu erfolgen an:
	[Einsetzen: Namen/Firma und ladungsfähige Anschrift des Rückgabeadressaten. Zusätzlich können angegeben werden: Telefaxnummer, E-Mail-Adresse und/oder, wenn der Verbraucher eine Bestätigung seines Rücknahmeverlangens an den Unternehmer erhält, auch eine Internetadresse.]
	Bei Rücknahmeverlangen wird die Ware bei Ihnen abgeholt.
	Rückgabefolgen
	Im Falle einer wirksamen Rückgabe sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen herauszugeben. Bei einer Verschlechterung der Sache und für Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile), die nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand herausgegeben werden können, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise“ versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung der Ware oder des Rücknahmeverlangens, für uns mit dem Empfang.
	Ende der Rückgabebelehrung
	Relevante Vorschriften
	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) - Auszug
	§ 13 Verbraucher
	Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.
	§ 14 Unternehmer
	(1) Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 
	(2) Eine rechtsfähige Personengesellschaft ist eine Personengesellschaft, die mit der Fähigkeit ausgestattet ist, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen.
	§ 126b Textform
	Ist durch Gesetz Textform vorgeschrieben, so muss die Erklärung in einer Urkunde oder auf andere zur dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen geeignete Weise abgegeben, die Person des Erklärenden genannt und der Abschluss der Erklärung durch Nachbildung der Namensunterschrift oder anders erkennbar gemacht werden.
	§ 286 Verzug des Schuldners
	(1) Leistet der Schuldner auf eine Mahnung des Gläubigers nicht, die nach dem Eintritt der Fälligkeit erfolgt, so kommt er durch die Mahnung in Verzug. Der Mahnung stehen die Erhebung der Klage auf die Leistung sowie die Zustellung eines Mahnbescheids im Mahnverfahren gleich. 
	(2) Der Mahnung bedarf es nicht, wenn 
	1. für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
	2. der Leistung ein Ereignis vorauszugehen hat und eine angemessene Zeit für die Leistung in der Weise bestimmt ist, dass sie sich von dem Ereignis an nach dem Kalender berechnen lässt, 
	3. der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig verweigert, 
	4. aus besonderen Gründen unter Abwägung der beiderseitigen Interessen der sofortige Eintritt des Verzugs gerechtfertigt ist. 
	(3) Der Schuldner einer Entgeltforderung kommt spätestens in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufstellung leistet; dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, nur, wenn auf diese Folgen in der Rechnung oder Zahlungsaufstellung besonders hingewiesen worden ist. Wenn der Zeitpunkt des Zugangs der Rechnung oder Zahlungsaufstellung unsicher ist, kommt der Schuldner, der nicht Verbraucher ist, spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Empfang der Gegenleistung in Verzug. 
	(4) Der Schuldner kommt nicht in Verzug, solange die Leistung infolge eines Umstands unterbleibt, den er nicht zu vertreten hat.
	§ 288 Verzugszinsen
	(1) Eine Geldschuld ist während des Verzugs zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 
	(2) Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist, beträgt der Zinssatz für Entgeltforderungen acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 
	(3) Der Gläubiger kann aus einem anderen Rechtsgrund höhere Zinsen verlangen. 
	(4) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.
	§ 312b Fernabsatzverträge
	(1) Fernabsatzverträge sind Verträge über die Lieferung von Waren oder über die Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich Finanzdienstleistungen, die zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln abgeschlossen werden, es sei denn, dass der Vertragsschluss nicht im Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungssystems erfolgt. Finanzdienstleistungen im Sinne des Satzes 1 sind Bankdienstleistungen sowie Dienstleistungen im Zusammenhang mit einer Kreditgewährung, Versicherung, Altersversorgung von Einzelpersonen, Geldanlage oder Zahlung. 
	(2) Fernkommunikationsmittel sind Kommunikationsmittel, die zur Anbahnung oder zum Abschluss eines Vertrags zwischen einem Verbraucher und einem Unternehmer ohne gleichzeitige körperliche Anwesenheit der Vertragsparteien eingesetzt werden können, insbesondere Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails sowie Rundfunk, Tele- und Mediendienste. 
	(3) Die Vorschriften über Fernabsatzverträge finden keine Anwendung auf Verträge 
	1. über Fernunterricht (§ 1 des Fernunterrichtsschutzgesetzes), 
	2. über die Teilzeitnutzung von Wohngebäuden (§ 481), 
	3. über Versicherungen sowie deren Vermittlung, 
	4. über die Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, die Begründung, Veräußerung und Aufhebung von dinglichen Rechten an Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie über die Errichtung von Bauwerken, 
	5. über die Lieferung von Lebensmitteln, Getränken oder sonstigen Haushaltsgegenständen des täglichen Bedarfs, die am Wohnsitz, am Aufenthaltsort oder am Arbeitsplatz eines Verbrauchers von Unternehmern im Rahmen häufiger und regelmäßiger Fahrten geliefert werden, 
	6. über die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Unterbringung, Beförderung, Lieferung von Speisen und Getränken sowie Freizeitgestaltung, wenn sich der Unternehmer bei Vertragsschluss verpflichtet, die Dienstleistungen zu einem bestimmten Zeitpunkt oder innerhalb eines genau angegebenen Zeitraums zu erbringen, 
	7. die geschlossen werden 
	a) unter Verwendung von Warenautomaten oder automatisierten Geschäftsräumen oder 
	b) mit Betreibern von Telekommunikationsmitteln auf Grund der Benutzung von öffentlichen Fernsprechern, soweit sie deren Benutzung zum Gegenstand haben. 
	(4) Bei Vertragsverhältnissen, die eine erstmalige Vereinbarung mit daran anschließenden aufeinander folgenden Vorgängen oder eine daran anschließende Reihe getrennter, in einem zeitlichen Zusammenhang stehender Vorgänge der gleichen Art umfassen, finden die Vorschriften über Fernabsatzverträge nur Anwendung auf die erste Vereinbarung. Wenn derartige Vorgänge ohne eine solche Vereinbarung aufeinander folgen, gelten die Vorschriften über Informationspflichten des Unternehmers nur für den ersten Vorgang. Findet jedoch länger als ein Jahr kein Vorgang der gleichen Art mehr statt, so gilt der nächste Vorgang als der erste Vorgang einer neuen Reihe im Sinne von Satz 2. 
	(5) Weitergehende Vorschriften zum Schutz des Verbrauchers bleiben unberührt.
	§ 312c Unterrichtung des Verbrauchers bei Fernabsatzverträgen
	(1) Der Unternehmer hat den Verbraucher bei Fernabsatzverträgen nach Maßgabe des Artikels 246 §§ 1 und 2 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche zu unterrichten.
	(2) Der Unternehmer hat bei von ihm veranlassten Telefongesprächen seine Identität und den geschäftlichen Zweck des Kontakts bereits zu Beginn eines jeden Gesprächs ausdrücklich offenzulegen.
	(3) Bei Finanzdienstleistungen kann der Verbraucher während der Laufzeit des Vertrags jederzeit vom Unternehmer verlangen, dass ihm dieser die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen in einer Urkunde zur Verfügung stellt.
	(4) Weitergehende Einschränkungen bei der Verwendung von Fernkommunikationsmitteln und weitergehende Informationspflichten auf Grund anderer Vorschriften bleiben unberührt.
	§ 312d Widerrufs- und Rückgaberecht bei Fernabsatzverträgen
	(1) Dem Verbraucher steht bei einem Fernabsatzvertrag ein Widerrufsrecht nach § 355 zu. Anstelle des Widerrufsrechts kann dem Verbraucher bei Verträgen über die Lieferung von Waren ein Rückgaberecht nach § 356 eingeräumt werden. 
	(2) Die Widerrufsfrist beginnt abweichend von § 355 Abs. 3 Satz 1 nicht vor Erfüllung der Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche, bei der Lieferung von Waren nicht vor deren Eingang beim Empfänger, bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung und bei Dienstleistungen nicht vor Vertragsschluss.
	(3) Das Widerrufsrecht erlischt bei einer Dienstleistung auch dann, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf ausdrücklichen Wunsch des Verbrauchers vollständig erfüllt ist, bevor der Verbraucher sein Widerrufsrecht ausgeübt hat.
	(4) Das Widerrufsrecht besteht, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, nicht bei Fernabsatzverträgen 
	1. zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben können oder deren Verfalldatum überschritten würde, 
	2. zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern die gelieferten Datenträger vom Verbraucher entsiegelt worden sind, 
	3. zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten, es sei denn, dass der Verbraucher seine Vertragserklärung telefonisch abgegeben hat,
	4. zur Erbringung von Wett- und Lotterie-Dienstleistungen, es sei denn, dass der Verbraucher seine Vertragserklärung telefonisch abgegeben hat,
	5. die in der Form von Versteigerungen (§ 156) geschlossen werden, 
	6. die die Lieferung von Waren oder die Erbringung von Finanzdienstleistungen zum Gegenstand haben, deren Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat und die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können, insbesondere Dienstleistungen im Zusammenhang mit Aktien, Anteilsscheinen, die von einer Kapitalanlagegesellschaft oder einer ausländischen Investmentgesellschaft ausgegeben werden, und anderen handelbaren Wertpapieren, Devisen, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten, oder
	7. zur Erbringung telekommunikationsgestützter Dienste, die auf Veranlassung des Verbrauchers unmittelbar per Telefon oder Telefax in einem Mal erbracht werden, sofern es sich nicht um Finanzdienstleistungen handelt.
	(5) Das Widerrufsrecht besteht ferner nicht bei Fernabsatzverträgen, bei denen dem Verbraucher bereits auf Grund der §§ 495, 506 bis 512 ein Widerrufs- oder Rückgaberecht nach den §§ 355 oder 356 zusteht. Bei Ratenlieferungsverträgen gelten Absatz 2 und § 312e Absatz 1 entsprechend. 
	§ 312e Wertersatz bei Fernabsatzverträgen
	(1) Bei Fernabsatzverträgen über die Lieferung von Waren hat der Verbraucher abweichend von § 357 Absatz 1 Wertersatz für Nutzungen nach den Vorschriften über den gesetzlichen Rücktritt nur zu leisten,
	1. soweit er die Ware in einer Art und Weise genutzt hat, die über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht, und, 
	2. wenn er zuvor vom Unternehmer auf diese Rechtsfolge hingewiesen und nach § 360 Absatz 1 oder 2 über sein Widerrufs- oder Rückgaberecht belehrt worden ist oder von beidem anderweitig Kenntnis erlangt hat.
	§ 347 Absatz 1 Satz 1 ist nicht anzuwenden.
	(2) Bei Fernabsatzverträgen über Dienstleistungen hat der Verbraucher abweichend von § 357 Absatz 1 Wertersatz für die erbrachte Dienstleistung nach den Vorschriften über den gesetzlichen Rücktritt nur zu leisten, 
	1. wenn er vor Abgabe seiner Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen worden ist und
	2. wenn er ausdrücklich zugestimmt hat, dass der Unternehmer vor Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Dienstleistung beginnt.
	§ 312f Zu Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen hinzugefügte Verträge
	Hat der Verbraucher seine Willenserklärung, die auf den Abschluss eines Fernabsatzvertrags über eine Finanzdienstleistung gerichtet ist, wirksam widerrufen, so ist er auch nicht mehr an seine Willenserklärung hinsichtlich eines hinzugefügten Fernabsatzvertrags gebunden, der eine weitere Dienstleistung des Unternehmers oder eines Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Unternehmer und dem Dritten zum Gegenstand hat. § 357 gilt für den hinzugefügten Vertrag entsprechend; § 312e gilt entsprechend, wenn für den hinzugefügten Vertrag ein Widerrufsrecht gemäß § 312d besteht oder bestand.
	§ 312g Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr
	(1) Bedient sich ein Unternehmer zum Zwecke des Abschlusses eines Vertrags über die Lieferung von Waren oder über die Erbringung von Dienstleistungen eines Tele- oder Mediendienstes (Vertrag im elektronischen Geschäftsverkehr), hat er dem Kunden 
	1. angemessene, wirksame und zugängliche technische Mittel zur Verfügung zu stellen, mit deren Hilfe der Kunde Eingabefehler vor Abgabe seiner Bestellung erkennen und berichtigen kann, 
	2. die in Artikel 246 § 3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche bestimmten Informationen rechtzeitig vor Abgabe von dessen Bestellung klar und verständlich mitzuteilen, 
	3. den Zugang von dessen Bestellung unverzüglich auf elektronischem Wege zu bestätigen und 
	4. die Möglichkeit zu verschaffen, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen bei Vertragsschluss abzurufen und in wiedergabefähiger Form zu speichern. 
	Bestellung und Empfangsbestätigung im Sinne von Satz 1 Nr. 3 gelten als zugegangen, wenn die Parteien, für die sie bestimmt sind, sie unter gewöhnlichen Umständen abrufen können. 
	(2) Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 findet keine Anwendung, wenn der Vertrag ausschließlich durch individuelle Kommunikation geschlossen wird. Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Satz 2 findet keine Anwendung, wenn zwischen Vertragsparteien, die nicht Verbraucher sind, etwas anderes vereinbart wird. 
	(3) Weitergehende Informationspflichten auf Grund anderer Vorschriften bleiben unberührt. Steht dem Kunden ein Widerrufsrecht gemäß § 355 zu, beginnt die Widerrufsfrist abweichend von § 355 Abs. 3 Satz 1 nicht vor Erfüllung der in Absatz 1 Satz 1 geregelten Pflichten.
	§ 312h Kündigung und Vollmacht zur Kündigung
	Wird zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher nach diesem Untertitel ein Dauerschuldverhältnis begründet, das ein zwischen dem Verbraucher und einem anderen Unternehmer bestehendes Dauerschuldverhältnis ersetzen soll, und wird anlässlich der Begründung des Dauerschuldverhältnisses von dem Verbraucher
	1. die Kündigung des bestehenden Dauerschuldverhältnisses erklärt und der Unternehmer oder ein von ihm beauftragter Dritter zur Übermittlung der Kündigung an den bisherigen Vertragspartner des Verbrauchers beauftragt oder
	2. der Unternehmer oder ein von ihm beauftragter Dritter zur Erklärung der Kündigung gegenüber dem bisherigen Vertragspartner des Verbrauchers bevollmächtigt,
	bedarf die Kündigung des Verbrauchers oder die Vollmacht zur Kündigung der Textform.
	§ 312i Abweichende Vereinbarungen
	Von den Vorschriften dieses Untertitels darf, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, nicht zum Nachteil des Verbrauchers oder Kunden abgewichen werden. Die Vorschriften dieses Untertitels finden, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, auch Anwendung, wenn sie durch anderweitige Gestaltungen umgangen werden.
	§ 346 Wirkungen des Rücktritts
	(1) Hat sich eine Vertragspartei vertraglich den Rücktritt vorbehalten oder steht ihr ein gesetzliches Rücktrittsrecht zu, so sind im Falle des Rücktritts die empfangenen Leistungen zurückzugewähren und die gezogenen Nutzungen herauszugeben. 
	(2) Statt der Rückgewähr oder Herausgabe hat der Schuldner Wertersatz zu leisten, soweit 
	1. die Rückgewähr oder die Herausgabe nach der Natur des Erlangten ausgeschlossen ist, 
	2. er den empfangenen Gegenstand verbraucht, veräußert, belastet, verarbeitet oder umgestaltet hat, 
	3. der empfangene Gegenstand sich verschlechtert hat oder untergegangen ist; jedoch bleibt die durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme entstandene Verschlechterung außer Betracht. 
	Ist im Vertrag eine Gegenleistung bestimmt, ist sie bei der Berechnung des Wertersatzes zugrunde zu legen; ist Wertersatz für den Gebrauchsvorteil eines Darlehens zu leisten, kann nachgewiesen werden, dass der Wert des Gebrauchsvorteils niedriger war. 
	(3) Die Pflicht zum Wertersatz entfällt, 
	1. wenn sich der zum Rücktritt berechtigende Mangel erst während der Verarbeitung oder Umgestaltung des Gegenstandes gezeigt hat, 
	2. soweit der Gläubiger die Verschlechterung oder den Untergang zu vertreten hat oder der Schaden bei ihm gleichfalls eingetreten wäre, 
	3. wenn im Falle eines gesetzlichen Rücktrittsrechts die Verschlechterung oder der Untergang beim Berechtigten eingetreten ist, obwohl dieser diejenige Sorgfalt beobachtet hat, die er in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt. 
	Eine verbleibende Bereicherung ist herauszugeben. 
	(4) Der Gläubiger kann wegen Verletzung einer Pflicht aus Absatz 1 nach Maßgabe der §§ 280 bis 283 Schadensersatz verlangen.
	§ 355 Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen
	(1) Wird einem Verbraucher durch Gesetz ein Widerrufsrecht nach dieser Vorschrift eingeräumt, so ist er an seine auf den Abschluss des Vertrags gerichtete Willenserklärung nicht mehr gebunden, wenn er sie fristgerecht widerrufen hat. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist in Textform oder durch Rücksendung der Sache innerhalb der Widerrufsfrist gegenüber dem Unternehmer zu erklären; zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. 
	(2) Die Frist beträgt 14 Tage, wenn dem Verbraucher spätestens bei Vertragsschluss eine den Anforderungen des § 360 Abs. 1 entsprechende Widerrufsbelehrung in Textform mitgeteilt wird. Bei Fernabsatzverträgen steht eine unverzüglich nach Vertragsschluss in Textform mitgeteilte Widerrufsbelehrung einer solchen bei Vertragsschluss gleich, wenn der Unternehmer den Verbraucher gemäß Artikel 246 Abs. 1 Nr 10 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche unterrichtet hat. Wird die Widerrufsbelehrung dem Verbraucher nach dem gemäß Satz 1 oder Satz 2 maßgeblichen Zeitpunkt mitgeteilt, beträgt die Widerrufsfrist einen Monat. Dies gilt auch dann, wenn der Unternehmer den Verbraucher über das Widerrufsrecht gemäß Artikel 246 § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche zu einem späteren als dem in Satz 1 oder Satz 2 genannten Zeitpunkt unterrichten darf.
	(3) Die Widerrufsfrist beginnt, wenn dem Verbraucher eine den Anforderungen des § 360 Abs. 1 entsprechende Belehrung über sein Widerrufsrecht in Textform mitgeteilt worden ist. Ist der Vertrag schriftlich abzuschließen, so beginnt die Frist nicht, bevor dem Verbraucher auch eine Vertragsurkunde, der schriftliche Antrag des Verbrauchers oder eine Abschrift der Vertragsurkunde oder Antrags zur Verfügung gestellt wird. Ist der Fristbeginn streitig, so trifft die Beweislast den Unternehmer.
	(4) Das Widerrufsrecht erlischt spätestens sechs Monate nach Vertragsschluss. Diese Frist beginnt bei der Lieferung von Waren nicht vor deren Eingang beim Empfänger. Abweichend von Satz 1 erlischt das Widerrufsrecht nicht, wenn der Verbraucher nicht entsprechend des § 360 Abs. 1 über sein Widerrufsrecht in Textform belehrt worden ist, bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen ferner nicht, wenn der Unternehmer seine Mitteilungspflichten gemäß  Artikel 246 § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 Nr. 1 und 3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche nicht ordnungsgemäß erfüllt hat.
	§ 356 Rückgaberecht bei Verbraucherverträgen
	(1) Das Widerrufsrecht nach § 355 kann, soweit dies ausdrücklich durch Gesetz zugelassen ist, beim Vertragsschluss auf Grund eines Verkaufsprospekts im Vertrag durch ein uneingeschränktes Rückgaberecht ersetzt werden. Voraussetzung ist, dass 
	1. im Verkaufsprospekt eine den Anforderungen des § 360 Abs. 2 entsprechende Belehrung über das Rückgaberecht enthalten ist und 
	2. der Verbraucher den Verkaufsprospekt in Abwesenheit des Unternehmers eingehend zur Kenntnis nehmen konnte und 
	(2) Das Rückgaberecht kann innerhalb der Widerrufsfrist, die jedoch nicht vor Erhalt der Sache beginnt, und nur durch Rücksendung der Sache oder, wenn die Sache nicht als Paket versandt werden kann, durch Rücknahmeverlangen ausgeübt werden. Im Übrigen sind die Vorschriften über das Widerrufsrecht entsprechend anzuwenden. An die Stelle von § 360 Abs. 1 tritt § 360 Abs. 2.
	§ 357 Rechtsfolgen des Widerrufs und der Rückgabe
	(1) Auf das Widerrufs- und das Rückgaberecht finden, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den gesetzlichen Rücktritt entsprechende Anwendung. § 286 Abs. 3 gilt für die Verpflichtung zur Erstattung von Zahlungen nach dieser Vorschrift entsprechend; die dort bestimmte Frist beginnt mit der Widerrufs- oder Rückgabeerklärung des Verbrauchers. Dabei beginnt die Frist im Hinblick auf eine Erstattungsverpflichtung des Verbrauchers mit Abgabe dieser Erklärung, im Hinblick auf eine Erstattungsverpflichtung des Unternehmers mit deren Zugang. 
	(2) Der Verbraucher ist bei Ausübung des Widerrufsrechts zur Rücksendung verpflichtet, wenn die Sache durch Paket versandt werden kann. Kosten und Gefahr der Rücksendung trägt bei Widerruf und Rückgabe der Unternehmer. Wenn ein Widerrufsrecht nach § 312d Abs. 1 Satz 1 besteht, dürfen dem Verbraucher die regelmäßigen Kosten der Rücksendung vertraglich auferlegt werden, wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn bei einem höheren Preis der Sache der Verbraucher die Gegenleistung oder eine Teilzahlung zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht erbracht hat, es sei denn, dass die gelieferte Ware nicht der bestellten entspricht. 
	(3) Der Verbraucher hat abweichend von § 346 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Wertersatz für eine Verschlechterung der Sache zu leisten
	1. soweit die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht, und
	2. wenn er spätestens bei Vertragsschluss in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen worden ist.
	Bei Fernabsatzverträgen steht ein unverzüglich nach Vertragsschluss in Textform mitgeteilter Hinweis einem solchen bei Vertragsschluss gleich, wenn der Unternehmer den Verbraucher rechtzeitig vor Abgabe von dessen Vertragserklärung in einer dem eingesetzten Fernkommunikationsmittel entsprechenden Weise über die Wertersatzpflicht unterrichtet hat. § 346 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 ist nicht anzuwenden, wenn der Verbraucher über sein Widerrufsrecht ordnungsgemäß belehrt worden ist oder hiervon anderweitig Kenntnis erlangt hat.
	(4) Weitergehende Ansprüche bestehen nicht.
	§ 360 Widerrufs- und Rückgabebelehrung
	(1) Die Widerrufsbelehrung muss deutlich gestaltet sein und dem Verbraucher entsprechend den Erfordernissen des eingesetzten Kommunikationsmittels seine wesentliche Rechte deutlich machen. Sie muss Folgendes enthalten:
	1. einen Hinweis auf das Recht zum Widerruf,
	2. einen Hinweis darauf, dass der Widerruf keiner Begründung bedarf und in Textform oder durch Rücksendung der Sache innerhalb der Widerrufsfrist erklärt werden kann,
	3. den Namen und die ladungsfähige Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und
	4. einen Hinweis auf Dauer und Beginn der Widerrufsfrist sowie darauf, dass zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung oder der Sache genügt.
	(2) Auf die Rückgabebelehrung ist Absatz 1 Satz 1 entsprechend anzuwenden. Sie muss Folgendes enthalten:
	1. einen Hinweis auf das Recht zur Rückgabe,
	2. einen Hinweis darauf, dass die Ausübung des Rückgaberechts keiner Begründung bedarf,
	3. einen Hinweis darauf, dass der Rückgaberecht nur durch Rücksendung der Sache oder, wenn die Sache nicht als Paket versandt werden kann, durch Rücknahmeverlangen in Textform innerhalb der Rückgabefrist ausgeübt werden kann,
	4. den Namen und die ladungsfähige Anschrift desjenigen, an den die Rückgabe zu erfolgen hat oder gegenüber dem das Rücknahmeverlangen zu erklären ist, und
	5. einen Hinweis auf Dauer und Beginn der Rückgabefrist sowie darauf, dass zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Sache oder des Rücknahmeverlangens genügt.
	(3) Die dem Verbraucher gemäß § 355 Abs. 3 Satz 1 mitzuteilende Widerrufsbelehrung genügt den Anforderungen des Absatzes 1 und den diesen ergänzenden Vorschriften dieses Gesetzes, wenn das Muster der Anlage 1 zum Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche in Textform verwendet wird. Die dem Verbraucher gemäß § 356 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit § 355 Abs. 3 Satz 1 mitzuteilende Rückgabebelehrung genügt den Anforderungen des Absatzes 2 und den diesen ergänzenden Vorschriften dieses Gesetzes, wenn das Muster der Anlage 2 zum Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche in Textform verwendet wird. Der Unternehmer darf unter Beachtung von Absatz 1 Satz 1 in Format und Schriftgröße von den Mustern abweichen und Zusätze wir die Firma oder ein Kennzeichen des Unternehmers anbringen.
	2. Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB) – Auszug
	Artikel 246 Informationspflichten bei besonderen Vertriebsformen
	§ 1 Informationspflichten bei Fernabsatzverträgen 
	(1) Bei Fernabsatzverträgen muss der Unternehmer dem Verbraucher rechtzeitig vor Abgabe von dessen Vertragserklärung folgende Informationen in einer dem eingesetzten Fernkommunikationsmittel entsprechenden Weise klar und verständlich und unter Angabe des geschäftlichen Zwecks zur Verfügung stellen: 
	1. seine Identität, anzugeben ist auch das öffentliche Unternehmensregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Registernummer oder gleichwertige Kennung,
	2. die Identität eines Vertreters des Unternehmers in dem Mitgliedstaat, in dem der Verbraucher seinen Wohnsitz hat, wenn es einen solchen Vertreter gibt, oder die Identität einer anderen gewerblich tätigen Person als dem Anbieter, wenn der Verbraucher mit dieser geschäftlich zu tun hat, und die Eigenschaft, in der diese Person gegenüber dem Verbraucher tätig wird,
	3. die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen diesem, seinem Vertreter oder einer anderen gewerblich tätigen Person gemäß Nummer 2 und dem Verbraucher maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder  -gruppen auch den Namen eines Vertretungsberechtigten,
	4. wesentliche Merkmale der Ware oder Dienstleistung sowie Informationen darüber, wie der Vertrag zustande kommt,
	5. die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde oder regelmäßig wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat,
	6. einen Vorbehalt, eine in Qualität und Preis gleichwertige Leistung (Ware oder Dienstleistung) zu erbringen, und einen Vorbehalt, die versprochene Leistung im Fall ihrer Nichtverfügbarkeit nicht zu erbringen,
	7. den Gesamtpreis der Ware oder Dienstleistung einschließlich aller damit verbundenen Preisbestandteile sowie alle über den Unternehmer abgeführten Steuern oder, wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, über die Grundlage für seine Berechnung, die dem Verbraucher eine Überprüfung des Preises ermöglicht,
	8. gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten sowie einen Hinweis auf mögliche weitere Steuern oder Kosten, die nicht über den Unternehmer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden,
	9. die Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Lieferung oder Erfüllung,
	10. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufs- oder Rückgaberechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Namen und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe, einschließlich Informationen über den Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs oder der Rückgabe gemäß § 357 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs für die erbrachte Dienstleistung zu zahlen hat,
	11. alle spezifischen zusätzlichen Kosten, die der Verbraucher für die Benutzung des Fernkommunikationsmittels zu tragen hat, wenn solche zusätzlichen Kosten durch den Unternehmer in Rechnung gestellt werden, und
	12. eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises.
	…
	§ 2 Weitere Informationspflichten bei Fernabsatzverträgen
	(1) Der Unternehmer hat dem Verbraucher ferner die in Satz 2 bestimmten Informationen in Textform mitzuteilen, und zwar bei
	1. …
	2. sonstigen Dienstleistungen und bei der Lieferung von Waren alsbald, spätestens bis zur vollständigen Erfüllung des Vertrages, bei Waren spätestens bis zur Lieferung an den Verbraucher.
	Der Unternehmer hat dem Verbraucher gemäß Satz 1 mitzuteilen:
	1. die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen,
	2. die in § 1 Abs. 1 genannten Informationen
	3. …
	4. bei der Lieferung von Waren oder sonstigen Dienstleistungen ferner
	a) die in § 1 Abs. 2 Nr. 3 genannten Informationen bei Verträgen die ein Dauerschuldverhältnis betreffen und für eine längere Zeit als ein Jahr oder für unbestimmte Zeit geschlossen sind, sowie
	b) Informationen über Kundendienst und geltende Gewährleistungs- und Garantiebedingungen.
	(2) …
	(3) Zur Erfüllung seiner Informationspflicht gemäß Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 1 Nr. 10 über das Bestehen des Widerrufs- oder Rückgaberechts kann der Unternehmer die in den Anlagen 1 und 2 für die Belehrung über das Widerrufs- oder Rückgaberecht vorgesehenen Muster verwenden. Soweit die nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nr. 3 und 10, nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 3 in Verbindung mit § 1 Abs. 2 Nr. 3 und nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 4 Buchstabe b mitzuteilenden Informationen in den Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten sind, bedürfen sie einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form.
	§ 3 Informationspflichten bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr 
	Bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr muss der Unternehmer den Kunden unterrichten 
	1. über die einzelnen technischen Schritte, die zu einem Vertragsschluss führen,
	2. darüber, ob der Vertragstext nach dem Vertragsschluss von dem Unternehmer gespeichert wird und ob er dem Kunden zugänglich ist,
	3. darüber, wie er mit den gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zur Verfügung gestellten technischen Mitteln Eingabefehler vor Abgabe der Bestellung erkennen und berichtigen kann,
	4. über die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehenden Sprachen und
	5. über sämtliche einschlägigen Verhaltenskodizes, denen sich der Unternehmer unterwirft, sowie die Möglichkeit eines elektronischen Zugangs zu diesen Regelwerken.
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